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(Nr. 396.) AllerhöchsterErlaß vom 4. Dezember 1869., betreffend die Ausgabe ch-

ziuslicher Schatzanweisungcnim Betrage von 5,500,000 Thalern.

Auf Ihren Bericht vom 28. November d. J. genehmige Ich, daß in

Gemäßheitdes Gesetzes vom 9. November 1867., betreffend den außerordentlichen
Geldbedarf des Norddeutschen Bundes zum Zweckeder Erweiterung der Bundes-

Kriegsmarine und der Herstellung der Küstenvertheidigung(Bundesgesetzbl.v.

Jahre 1867. S. 157. ff.), und des Gesetzes vom 20. Mai d. J. wegen Ab-

änderung des vorbezeichnetenGesetzes(Bundesgesetzbl. v. Jahre 1869. S. 137.)
verzinslicheSchatzanweisungenim Gesammtbetrage von fünf Millionen fünfmal

hunderttausend Thalern, und zwar in Abschnitten von je 100 Thalern und

1000 Thalern, ausgegebenwerden. Zugleich ermächtigeJch Sie, den Zinssatz
dieser Schatzanweisungenund die Dauer ihrer Umlausszeit, welche den Zeitraum
eines Jahres nicht überschreitendarf, den Velhältnissenentsprechendnach Ihrem
Ermessen zu bestimmen und zur öffentlichenKenntnißzu bringen.

Jch überlasseIhnen, die PreußischeHauptverwaltung der Staatsschulden
mit nähererAnweisung zu versehenund diesenMeinen Erlaß durch das Bundes-

gesetzblattbekannt zu machen.

Berlin, den 4. Dezember1869.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

An den Kanzler des NorddeutschenBundes.

:-::

Bundes·Ges-tzhc.1869. 101« (Nk. 397;)

Ausgegebenzu Berlin den 21. Dezember 1869.
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(Nr. 397.) Vetanntmachung, betreffend die äußerstenGrenzen der im öffentlichenVerkehr
noch zu duldenden Abweichungender Maasse-, Gewichteund Wangen von

der absoluten Richtigkeit. Vom 6. Dezember 1869.

AufGrund der Bestimmung im Artikel 10. der Maaß- und Gewichtsordnung
für den NorddeutschenBund vom 17. August 1868. (Bundesgesetzbl.S. 473.)
hat der Vundesrath, nach Vernehmung der Normal- Eichungskommission,fol-
genden Beschlußgefaßt.

Die äußerstenGrenzen der bei Maaßen, Gewichten und Waagen im
öffentlichenVerkehre noch zu duldenden Abweichungenvon der absoluten Rich-
tigkeit, die sowohl im Mehr als im Weniger stattfinden können, und bei deren

Ueberschreitungeiner der nachbenannten Gegenständeim Sinne des Artikels 10.
der Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868. unrichtig und zum
Gebrauche im Verkehr unzulässigist , werden wie folgt bestimmt.

A. Größte zulässigeAbweichungbei Längenmaaßen:
.2 Millimeter bei Maaßstäben aus Holz von 1 Meter Länge, nur

in Centimeter getheilt, und für Langwaaren bestimmt , sowie
bei zusammenlegbaren Maaßstäben von gleicher Länge;

1,5 Millimeter bei Maaßstäbenvorstehender Art, wenn sie z Meter
lang sind;

8,0 —- 3,o— 1,5 Millimeter bei Werkmaaßsiäbenaus Holz von

5 — 2 — 1 Meter Länge;
7,o —- 4,5 —— 3,5 — 2,5 —- 1,5 Millimeter bei Bandmaaßen aus Me-

tallblech von

20 —- 10 —- 5 — 2 — 1 Meter Länge;
1,5 — 1,0 Millimeter bei Maaßsiäbenaus Metall von

2—— 1 Meter Länge, und

0,5 Millimeter bei Maaßstäbenderselben Art von 0,5, 0,2 oder
0,1 Meter Länge,sowie bei dergleichenMaaßstäbenaus hartem
Holze, Elfenbein und ähnlichemStoff.

B. Größte zulässigeAbweichung vom Sollinhalte bei Hohlmaaßen für
Flüssigkeitenund trockene Körper, sofern sie 1. aus Metall, 2. aus

Holz hergestelltsind (ausgedrücktin Theilen des Sollmhaltes):
1. 2.

7250 7125 für MaaßeVon 1 Hektoliterbis F Hektoliter,«
Vsooono für Maaße von 20 Liter bis 1 Liter;
Ijm CA» für Maaßevon 0,s Liter bis«0,2 Liter;
Exz»723 für Maaßevon z Liter bis 0,02Liter;

fer-
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ferner: .

lAse-deraufgebranntenJnhaltsangabe bei Fäs sern ,

Vzodes angegebenenInhaltes b»eiMaaßen für Kalk, Kohlen
und dergleichen,welche großer sind, als die vorstehendunter
1. und 2. ausgeführten

C. GrößtezulässigeAbweichungbei Gewichten:

1) Bei gewöhnlichen Handelsgewichten:
10 Gramm bei dem 50 K. Stück;

8 - - - 50 di- Stück und 20 K. Stück;
5 . - - 10 K. Stück;

25 Deeigramm bei dem 5 K. Stück;

8 - - - 1 K. Stück-
5 - - - 500 G. oder 1 U Stück;

25 Centigramm bei dem z « Stück;
20 - - -

t12 - . - 100 G. Stück;
10 · - - 50 G. Stück;

6 . - - 20 Gr. Stück;
4 - . - 10 G. Stück;
1 Decigramm bei einem 5 Gramm-, zwei 2 Gramm- und

einem 1 Grammstückezusammen, welcheeinzelndie ihnen
hiernach zukommendedurchschnittlicheAbweichungnicht
wesentlichüberschreitendürfen.

2) Bei Gewichten zum Abwägen von Gold, Silber, Juwelen und

Perlen (Präzisionsgewichten),sowie bei Medizinalgewichten,
beide als solchedurch einen neben dem Eichstempel stehenden sechs-
strahligen Sternsiempel gekennzeichnet,beträgt die größtezulässige
Abweichung für die Gewichtsstückevon 100 Pfund bis 10 Gmmm
nur die Hälfte der pfürdieselbenunter C. angegebenen zulässigen
Abweichung; ferner Ist zulässig: .

12 Milligramm bei dem 5 Grammstücke,
6 - I - 2 I

4 - - I 1 ·

2 - - - 5, dem 2 und dem 1 Decigrammstück,

bei den kleineren Gewichtsstückenaber
für

4 zusammen, welche
die nächsthöhereEinheit bilden, 750 der chwere dieser Einheit,

101- wo-
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wobei die einzelnenGewichtsstückedie ihnenhiernach zukommende
durchschnittlicheAbweichungnicht wesentlichüberschreitendürfen.

D. Größte zulässigeAbweichungbei Gasmes sern:

730des durch das ZählwerkregistrirtenGasvolumens

E. GrößtezulässigeAbweichungbei Alkoholometern:

Z Grad in den Skalentheilen, verglichenmit den von der Bundes-

Normal-Eichungskommissionher-gestelltenNormal-Instrumenten.

F. Die Zulässigkeiteiner Waage wird bedingt durch die Einhaltung fol-
gender Bestimmungen.

Ist zum Zwecke der Prüfung die Waage auf beiden Seiten mit

gleichenGewichtswerthen, die ihrer größtenTragfähigkeitentsprechen, be-

lastet, so darf der Werth einer einseitigen Gewichtsänderung,
durch welche die Waage entweder bei merklicher Abweichung von der

Richtigkeitzum Einspielen zurückgeführt,oder bei unmerklicher Abweichung
von der Richtigkeit vom Einspielen merklichabgelenkt wird, die im Nach-
folgenden festgesetzteGrenze nicht übersteigen(deren nomineller Betrag
natürlich bei ungleicharmigen Balken- und bei Brückenwaagennur für
Zulagen auf der Lastseite gilt und für Zulagen auf der Gewichtsfeite
durch die besondereEinrichtung jeder dieser Waagen bestimmt wird):

1) Bei Waagen, die für den gewöhnlichen Handelsverkehr be-

stimmt find:
1 Gramm für jedes Kilogramm der einseitigenBelastung bei

gleicharmigenBalkenwaagen, oberschaligenoder Tafelwaagen,
wenn die größteTragfähigkeit5 Kilogramm übersteigt,·

2 Gramm für jedes Kilogramm der einseitigenBelastung bei

Waagen derselbenArt , wenn die größteTragfähigkeit5 Kilo-
gramm oder wenigerbeträgt,sowiebei ungleicharmigenBalken-
waagen durchgehends;

12 Decigramm für jedes Kilogrammder Last bei Brückenwaagen.
2) Bei Waagen für Gold, Silber, Juwelen und Perlen (Präzisions-

waagen), sowie bei den Medizinalwaagen, beide als solche
durch einen neben dem EichstempelstehendensechsstrahligenStem-

stempel gekennzeichnet:
2 Decigramm für jedes Kilogramm der einseitigenBelastung,

wenn die größteTragfähigkeit5 Kilogrammübersteigt,-
4 Decigramm für jedes Kilogramrn der einseitigenBelastung,

wenn die größteTragfähigkeitgijöKilogrammoder weniger
beträgt,aber 250 Gramm noch übersteigt;

, 1 Mil-
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aber 2 Gramm nochsubersteigtj

«

. «

«

—2Milligtamm jedesGWWM der einseitigenBelastung,wenn

die Wange
« ..20 Gramm und weniger bestimmtist, bei

-

Präzisionswagungen;.
«

,

--

-

-

4 Milligramm für jedes Gratnmder einseitigenBelastung bei
.- Waagen der-letzterenTragfahigkeitim Medizin-algebrauche.

BerlinJvden: 6. Dezember1869...

F

Der Kanzler des NorddeutfchenBundeä «

«

-

T
-

·

In Vertretung:·
sz «

»

·

Delbrüch
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(Nk. 398.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes

den bisherigen PreußischenKonsul Otto Burchardt in Liverpool
zum Konsul des NorddeutschenBandes daselbstzu ernennen geruht.

(Nk. 399.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Heinrich Winter zu Bordeaux
zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

(Nr. 400.) Dem Don Damaso Rai-z de Luzuriaga ist Namens des
NorddeutschenBundes das Exequatur als Spanischer Vizekonsul für Hamburg
und Altona mit dem Wohnsitzin Hamburg ertheilt worden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
-

(R. v. Decker).
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Besondere Beilage zu 32. des Bundesgesetzblattes
des NorddeutschenBundes.

Eichordnung für den NorddeutschenBund. Vom 16. Juli 1869.

AufGrund der Bestimmung im Artikel 18. der Maaß- und Gewichtsordnung
für den NorddeutschenBund vom 17. August 1868. (BundesgesetzblattS. 473.)
erläßt die unterzeichneteNormalsEichungs-Kommissiondie nachstehende

Eichordnung.

Erster Abschnitt

Vorschriften iiber das Material, die Gestalt, die Bezeichnung
und die sonstige Beschaffenheit der vom 1. Januar 1872. ab im

össentlichen Verkehr geltenden und bereits vom 1. Januar 1870.

ab zur Eichnng zuzulassenden neuen Maasse nnd Gewichte, sowie

iiber die von Seiten der Eichungsstellen bei der Eichnng dieser
Maasse nnd Gewichte innezuhaltenden Fehlergrenzen.

I. Längenmaafze

s. 1.

ZulässigeMaaße und Bezeichnung.

Zur Eichungzulässigsind Maaße von folgendenLängen:
20 Meter,
10 Meter oder 1 Dekameter,

5 Meter,
2 Meter,
1 Meter,
0,5 Meter oder 5 Decimeter oder 50 Centimeter,
0,2 Meter oder 2 Decimeter oder 20 Centimeter,
0,1 Meter oder 1 Decimeter oder 10 Centimeter.

Die BezeichnungdieserMaaßemußmit dem vollen Namen , die in der obigen
Zusammenstellungangegeben sind, geschehen. Welche der metrischenBezeichnungen
m den Fallen, wo in der obigen Reihe mehrere nebeneinander aufgestellt sind,

Bandes-Gesetzen 1869. a an-
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anzuwendensei,,bleibt dem. Belieben überlassen.Bei einem Maaßevon 10 Meter

Länge kann auch der volle Name »Kette»«,bei einem Maaßevon 1 Meter Länge
und seinen oben zugelassenenVielfachen und Bruchtheilen auch der volle Name
»Stab« aufgetragen werden, doch muß in jedem Falle eine der obigen metrischen
Bezeichnungenvoranstehen.

s. 2.

Material, Form und Struktur der Längenmaaße.

SämmtlicheeichfähigeMaaßemüssenvon solchemMaterial, in solcherForm
und Struktur ausgeführtsein, daß ihre Länge beim Gebrauch keine Schwankungen
erleiden kann, welche die im Verkehr zu duldenden Fehlergrenzenübersteigen.

Danach sind zur Eichungzuzulasseneinfache Strich- oder EndflächewMaaßi
stäbe,welche aus genügendhartem Material mit einem vor Verbiegungenhinreichend
sicherndenOuerschnitt massiv gearbeitet sind. Bei Endstächen-Maaßenvon Holz bis

zu 0,5 Meter Länge herab sind die maaßgebendenEndflächendurch metallene Be-

schlägezu schützen.

Ferner sind zulässigsolche aus mehreren Stücken bestehendenMaaße, für
deren Zusammenfügungin derjenigen gegenseitigenLage der beweglichenTheile,
welche die normale Länge des ganzen Maaßes ergiebt, eine genügendeStabilität

gesichertist.
«

» EndlichksindzulässigBandmaaße, welche aus Material von hinreichendge-
ringer Dehnbarkeit,"z. By aus Metallblechshergestelltsind.

»

Es ist zulässig, Maaße, welcheden oben aufgestelltenAnforderungenent-

sprechen,auch dann, wenn dieselbenTheile anderer Meßwerkzeugebilden, zu eichen,
sobald in dieser Zusammensetzungdie Eichungs-Operationennach den anderweitigen
Bestimmungenausführbarsind. .

- - s. 3.

Eichung und zulässigeAbweichungder Längenmaaße.

Die EichungsiOperationen,über deren Ausführung in einer besonderenJn-
struktionnähereVorschriften ertheilt werden, haben sichbei den Längenmaaßensowohl
auf die Gesammtlänge,als auf die Eintheilung zu erstrecken.

Zur Stempelung ist nur dann zu schreiten, wenn die Vergleichungmit den

Eichungsnormalenerwiesen hat, daß die Gesammtlängedes Maaßes entweder im

Zuviel oder im Zuwenig eine größereAbweichungnicht zeigt, als nachstehendunter

A. bestimmt ist, und daß gleichzeitigdie Eintheilung der Vorschriftunter B.

entspricht.

A. Die Abweichung in der Gesammtlänge darf höchstens betragen:

1) bei metallenen Präcisions-Maaßstäben(mit feiner Eintheilung), deren Ge-

nauigkeitssAngabenur in der Nichtberücksichtigungder Temperatur bei der

Anwendungihre Grenze findet,
bei einer Länge von 1 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,1 Minimum

» » » » 0,5 bis 0,1 Meter . . . . . . . . . . . . 0,05 »

2) bei



lll

2)l bei gewöhnlichenMaaßstäbenans Metall oder von 0,5 Meter ab ans Eler-
bein, hartem Holz &c-

bei einer Länge von 2 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,75Mi11imeteis.
» » » » 1 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,5 »

» » » » 0,5 0,1 Meter . . . . . . . . . . »
»

3) bei Werk-Maaßstäbenaus Holz (die Enden durchMetallbeschlägegeschützt)
bei einer Längevon 5 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 MiIIimetsk.

«

» » » » 2 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,5 »

» » » » I Meter . . . · · . · . . . . . . . . . . . . « »

4) bei Maaßstäbenfür Langwaaren, aus Holz mit Metallbeschlägen,vnur in
Centimeter getheilt

bei einer Längevon 1 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 Minimmk

» » » » 0,5 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,75 »

5) bei zusammenlegbarenMaaßen
in einer Länge von 1 Meter . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 Muhmen-r

. » » » » 0,5 Meter . . . . . . . . . . · . . . . . . . »
v

6) bei Bandmaaßenaus Metallblech
bei einer Längevon 20 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 Minimmk

» » » » 10 Meter-. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,25 »

» » »

"

» 5 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,75 »

» » o » 2 Meter . . . . . . . . . . · . . . . . . . » »

» » » 1 Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,75’ »

B. Fehlergrenzen der Eintheilung der Längenmaaße.

Der Fehler des Abstandesirgend einer Eintheilungsmarle eines Maaßes von

dem nächstender beiden Enden des Maaßes darf nirgends die Hälfte der zulässigen
Abweichungder Gesammtlängedesselbenübersteigen.

«

.

Ausgenommen hiervon sind nur unter Nr. I. die Präcisions-Stäbevon 0,5
bis 0,1 Meter Länge,sowie die unter Nr. 4. erwähntenMaaßstäbe,bei denen die

Fehlergrenze für den Abstand einer Eintheilungs-Marke von dem nächstender bei-
den Enden gleichder Fehlergrenzeder Gesammtlängeangenommen werden darf.

s. 4.

Stempelung.
— Die Stempelungerfolgt dicht an den Enden des Maaßess An« den mit

MetallkappenversehenenEnden hölzernerMaaßstäbeist der Stempel halb-·auf das

Holz, halb auf die Kappe und außerdemauf die Endflächeder Kappe zu setzen.
»Bei aus einzelnen Theilen bestehendenMaaßenist außerdemein· Stempel

auf die am Gelenk zusammenstoßendenTheile so zu setzen,daßer sowohl den einen
als den anderen Theil trifft, und bei solchen, wo dies nichtmöglichist«,.-aus jeden
der einzelnenTheile. » -; ;

— -

«
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Bei PräcisionssMaaßstäbenwird neben dem Stempel der Eichnngsstellenoch
ein sechsstrahligerStern aufgeschlagen

lL slüssigkeitsmaaße.

§. 5.

ZulässigeFlüssigkeitsmaaße.

Flüssigkeitsmaaßefür den öffentlichenVerkehr werden nur in folgenden
Größen zur Eichung und Stempelung zugelassen:

20 Liter oder Kannen,
10 » » »

5 » » »

2 » » »

1 Liter oder Kanne,

IX2oder 0,5 Liter oder Kanne = l Schoppen
4

» » »

Vs -

'

» » »

» » »

1-16 p » »

» » »

732 » » »

0,02 » » »

Jedes zuzulassendeMaaßmuß so hergestellt sein, daß eine Abmessng von

Flüssigkeiteninnerhalb der im Verkehr gestattetenAbweichungvom Sollinhalte durch
dasselbesicher erfolgen kann, daß es den beim Gebrauche unvermeidlichvorkommen-

den Einwirkungen genügendenWiderstand leistet und absichtlichangebrachteBer-

letzungenleicht erkennen läßt, übrigensauchden nachstehendenVorschriftenin Bezug
auf Bezeichnung,Form, Material und sonstigeBeschaffenheitentspricht.

Z. 6.

Bezeichnung
Die Bezeichnunghat deutlich und von dem Maaße untrennbar durchAngabe

der Einheiten oder Bruchtheile vom Liter, die es enthält, unter Beisetzungdes

Wortes Liter oder des Buchstaben L. zu erfolgen. Als Bruchbezeichnungensind
hierbei für die decimalen AbstufungenDecimalbrüche,für die Abstufungennach
Halbirungen gewöhnlicheBrüche zu benutzen.

Es ist gestattet, dieser Hauptbezeichnungauch die vollen deutschenNamen

beizufügen.
Z 7

Material

Für den Verkehr zulässigeMaaßemüssenaus Zinn, Weißblech,Messingoder

Kupfer hergestelltyin den beiden letzteren Fällen aber innerlich mit reinem Zion
vollständigund gut verzinnt sein.

s 8



§.8.D
Form.

Maaße von 2 Liter Inhalt und die nachder Halbirungs-Theilungabgestuften
kleineren müssenin Form eines Cylinders hergestelltwerden, bei dem das Verhältniß
des Durchmesserszur Höhefür das 2 L., 1 L. und

IXA
L. Maaß wie 1 : 2

14 » I » 1 : 1,9
1-8 » » » I : 1,8
IAC» » » I : 1,7
ysszV » » 1 : I,6

zu Grunde gelegt wird. Da es aber schwierig ist, bei der Herstellung solcher
Maaßedieses Verhältnißgenau inne zu halten, so sind in der Größe des Durch-
messers Abweichungenbis zu 5 pCt. im Mehr und Wenigernachgelassen.

Es ergebensich hiernach für die Dimensionendieser Flüssigkeitsmaaßefol-
gendeWerthe in Millimetern:

Berechnete Dimensionen Der Durchmesserzulässiger
Größe des des Durchs Maaße darf betragen:
Maaßes. messers. der Höhe. höchstens mindestens

ll1m. m1U. MM. MO-

2 L. 108,4 216,7 114 103
1 » 86,() 172,1 90 82

V-;» 68,3 136,5 73 64

74 » 55,1 104,8 58 52 .

IJS» 44,6 80,1 47 42
1
»
» 36,0 61,4 38 34

732» 29,2 46,7 31 28

Die nach der DecimaltheilungabgestuftenMaaße von 0,2, 0,1, 0,05 und

0,02 Liter Inhalt müssen, um mit den ihnen nahe stehendenMaaßen nach der

Halbirungstheilung nicht verwechseltwerden zu können,in Form abgestutzterKegel
aus eführt werden , bei denen der obere Durchmesserder Abmessungentspricht,
wel e diese Maaße nach den vorher für die HalbirungsreiheaufgestelltenBedin-

gungen bei cylindrischerGestalt erhalten würden, und deren unterer Durchmesser
das 172fachedes oberen ist. .

Die Dimensionenderselbenund die nachgelassenenAbweichungenim oberen

Durchmessergestalten sichdaher in folgender Art:

Der obere Durchmesser
Größe Berechneter zulässigerMaße darf

des Durchmesser Berechnete betragen
Maaßes oben unten Höhe höchstens mindestens

W· Inm. mm. Inn-.- mm.

0,2 L. 51,2 76,8 61,4 54 49

0,1 · 41,4 62,1 46,9 43 39

0,05 - 33,5 50,3 35,8- 35 32

0,02 - 25,2 37,8 25,3 26 24
Maaße
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Maaße von 5, 10 und 20 Liter Inhalt sind chlinderi oder tonnenförmig
mit engerem cylindrischemHalse von höchstens10 Centimeter Weite, durch welchen
der- Inhalt des Maaßes genauer begrenzt wird, anzufertigen.

Für alle Größen sind Maaße gestattet, bei denen für die richtige Füllung
der Flüssigkeitsspiegelmit dem oberen Rande in einer Ebene, und auch solche, bei
denen er tiefer liegt.

Jn beiden Fällen sind Ausgüsse(Schnauzen) zulässig,deren Fassungsraum
einen Theil vom Fassungsraume des Maaßes bildet.

Jm letzterenFalle kann der richtigeMaaßinhaltbegrenztwerden:

entweder durch zwei einander gegenüberliegendeAbflußöffnungen,
oder durch eine solche Oeffnung und einen diametral gegenüberliegenden

Stift (Zäpfchen),statt dessenauch zwei Stifte, um em Drittel des

Umkreisesvon der Oeffnungabstehend,angebrachtwerden können,
oder durchszwei diametral gegenüberliegende,sowie auch durch drei gleich-
mäßigauf dem Umfang vertheilte Stifte. .

s. 9.

Sonstige Beschaffenheit
Alle Maaße, bei denen der Flüssigkeitsspiegelin der Ebene des oberen Randes

liegt, müssenan diesem äußerlichgenügendverstärkt sein; dies erfolgt bei Blech-
maaßendurch aufgelötheteBunde , wobei für Weißblechmaaßeauch ein Bund aus

Zinkblechgestattetist, oder durch einen in den umgebogenenRand eingelegtenDraht.
. Die Böden dürfennicht als bloßeScheiben eingelöthet,sondern müssenmit

einem umgebogenenRande versehen sein. Letzterer kann entweder die cylindrische
Wandflächenach oben gekehrt äußerlichumschließen,oder sichnach unten gekehrt an

die cylindrischeWandflächeinnerlich anschließen;in beiden Fällen ist er mit der

Wandflächezu verlöthen
Die Böden sind in ebener Fläche herzustellenund bei größerenMaaßen

durch äußerlichaufgelötheteStege zu verstärken.
Ausgüsse oder Schnauzen, deren Fassungsraum einen Theil des richtigen

Gesäßinhaltsbildet, müssenbis zur vorderen Spitze in derselbenArt wie die übrige
Greuzflächedes Fassungsraumesverstärktsein. .

Stifte oder Zäpfchendürfennichteingelöthet,sondernmüsseneingenietetund

äußerlichmit einem Zinntropfen für die Stempelung versehensein.
Die Bezeichnungist entweder auf dem Maaße selbsteinzugraviren oder auf-

zuschlagen,was bei Blechmaaßenauch auf einer aufgelöthetenZinnstellegeschehen
kann , oder auf einem aufgelöthetenSchilde anzubringen, welchesletztere an einer

Stelle durch einen zu stempelndenZinntropfen mit dem Maaßezu verbinden ist.
Bei Maaßen,welcheaus einzelnendurchLöthungverbundenen Theilen bestehen,

sind die Löthstellenmit Zinntropfen zur Aufschlagung des Stempels zu versehen,
sofern die Löthfugeeines unmittelbare Stempelung nicht gestattet.

s. 10.

UnzulässigeMaaße.

Unzulässigsind alle Maaße,welche den vorstehendenVorschriftennicht ent-
·

- spre-
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sprechen, insbesondereMaaße aus Zinkblechjsolchemit gewölbterBodenflächej
Maaße mit Blechring statt der Stiste zur Begrenzungdes Flüssigkeitsspiegelsj
Maaße, bei denen der Flüssigkeitsspiegeldurch den oberen Rand begrenzt werden

soll, sofern die Grenzlinie nicht parallel zum Boden liegt, oder nicht in eine

Ebene fällt.
s. 11.

Eichung und Fehlergrenzeder Flüssigkeitsmaaße. .

Das Eichen hat unter Beobachtungder in der Instruktion angegebenenVor-

schriften zu erfolgen, und es kann nur dann zur Stempelunggeschrittenwerden,
wenn eine größereAbweichungvon dem Eichungsnormale oder von dem Sollinhalte
im Mehr oder Weniger nicht stattfindet, als die folgende:

bei Maaßen von 20 L. bis 1 L. höchstensVM des Sollinhaltes,
0,5 L. bis 0,2 L. » IJM

78 L. bis 0,02 L. » 7100

s. 12.

Eichung der Fässer.

Nur solcheFässer dürfen überhauptzur Bestimmungdes Rauminhalteszu-

gelassen werden , welche hinsichtlichder Haltbarkeit ihrer Konstruktionund ihrer
sonstigenBeschaffenheituntadelhaft sind. .

Der Inhalt ist durch das in der Instruktion angeführteVerfahren zu be-

stimmen und bis auf 7300des Fassungsraumesmit Abrundung auf Zehntheile des

Liters anzugeben.
s. 13.

·

Stempelung der Fliissigkeitsmaaßeund Fässer.

Die Beglaubigung der bis zum Rande gefülltenFlüssigkeitsmaaßeerfolgt
durch zwei diametral gegenüberauf oder dichtunter dem Rande angebrachteStempel,
die der Maaße mit Ausflußöffnungendurch Stempelung dicht unter dem unteren

Rande jeder solchenOeffnung; die der StiftenmaaßedurchStempelung des äußerlich
für jeden Stift vorhandenen Zinntropfens

Bei jedem aus einzelnen durch Löthung verbundenen Theilen bestehenden
Maaße sind die auf den LöthfugenanzubringendenZinntropfen zu stempeln; die
Böden der Blechmaaßean zwei diametral gegenüberliegenden Stellen.

Bei Fässern ist auf dem einen Boden, oder —·beikleineren Fässernstatt dessen
auf dem Umfange, der Inhalt in Liter (beziiglichZehntheil Liter) unter Beisetzung
des BuchstabensL., außerdemdie Nummer des Eichregistersund die Jahreszahl
der Erchung, sowie der Stempel der Eichungsstelleeinzubrennen.

«

111. Hohlmaaßefür trockene Gegenstände

s. 14.

ZulässigeMaasse
Für den öffentlichenVerkehr bestimmteMaa e werden nur

·

[ end n

Größenzur Eichungund Stempelungzugelassen;
ß m fVg e

I Hek-
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1 Hektoliter oder 1 Faß
72 oder 0,5 Hektoliter oder 1 Scheffel
I

Hektoliter oder V2Scheffel4

0 Liter
10 »

5 »

2 »

1 »

IAoder 0,5 Liter

4 »

0,2 »

8 »,
0,1 »

Vis V

0,05 »

Bezüglichder allgemeinenEigenschaftenzuzulassenderMaaße dieser Art gelten
analog dieselbenBestimmungen,wie sie in Z. 5. für Flüssigkeitsmaaßegetroffensind.

s. 15.

Bezeichnung.
Die Bezeichnung hat deutlich und von dem Maaße untrennbar bei den

3 größerenMaaszen durch 1 PL, 0,5 H. oder 72H. und 74II., wobei auch das
volle Wort zulässigist und der deutscheName 1 Faß, 1 Scheffel, V, Scheffel bei-
gesetztwerden kann, für die kleineren Maaße durch die im vorhergehendenPara-

grfaplhenangeführtenZahlen und Brüche unter Zufügung von L. oder Liter zu
er o gen.

Sofern die Bezeichnungbei hölzernenMaaßen erst durch die Eichungsstelle
erfolgen soll, wird sie nur durch die BuchstabenH. oder L. nnd die erforderlichen
Zahlen ausgeführt.

s. 16.

Material.
s Die für den Verkehr zulässigenMaaße können in allen gestatteten Größen
von Schwarzblechoder Kupferblechoder von Holz angefertigtsein.

s. 17.

F o r m.

Alle Maaße dieserArt bis zum 72Liter herab Und die nach der Halbirungs-
theilung abgestuftenkleineren müssenin Form eines Cylinders ausgeführtsein, bei
welchem im Allgemeinen3 zu 2 als das Verhältnißdes Durchmesserszur Höhe
zu Grunde gelegt ist.

Da es aber bei der HerstellungsolcherMaaße schwierigist, diesesVerhältniß
in voller Schärfe inne zu halten, so sind Abweichungenbis zu 3 pCt. für Maaße
von 1 II. bis 1 L. und Abweichungenbis zu 5 pCt. für die kleineren Maaße in

Mehr oder Wenigergegen die richtige Dimensiondes Durchmessersnachgelassen
. Es
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Es ergebensichhieraus für die verschiedenenMaaßgrößenfolgendeDurchmesser:
Größe des Berechnetcr Der Durchmesser darf
Maaßes Durchmesser betragen

höchstens: mindestens:
1 5,9 min. nun. mus.

0,5 » 457,1 » 471 » »

1-4 » 362,8 » 374 » 352 »

20 L. 336,8 » 347 - 327 »

10 » 267,3 » 275 » 259 »

5 » 212,2 » 218 » 206 )-

2 » » » »

I » 124,1 » 128 » 120 »

0,5 » P) » »

V4 » 78,1 » 82 » 74 »

78 » 62,() » 65 » 59 »

IXIS» 49,2 » 52 » 47 »

Die nach der Decimaltheilung abgestuftenMaaße von 0,2 l«., 0,1 L. und

0,05 L. sind nur in der für FlüssigkeitsmaaßederselbenGröße in s. 8. vorgeschrie-
benen Form aus dem daselbstangegebenenGrunde auch für trockene Körper zulässig.

« GrößereMaaße aus Holz können in Form von Span- oder Daubenmaaßen
hergestellt,die kleinstenunter W Liter auch aus massivemHolze gedreht werden.

s. 18.·

Sonstige Beschaffenheit

Bei allen Maaßenmuß der Boden mit der chlindrischenWandflächedicht
und dauerhaft verbunden sein.
Maaßeaus Schwarz- oder Kupferblechmüssenoberhalb zur Sicherung ihrer

Gestalt mit einem ebenen, entsprechendbreiten Rande versehen sein.

ZölzerneMaaßemüssengut ausgetrocknet sein.
s ei Spanmaaßenvon 1 H. und H. muß —-

zur Sicherung der Verbin-

dung des Bodens mit der Wandflåche,znr Erhaltung der Form im Allgemeinen
und zur Leitung des Streichholzes — ein mit Boden und Wandståchefest verbun-
dener Beschlag aus Bandeisen und ein oberhalb diametral licgender Steg ange-
bracht sein.
»

Die Spamnaasze von kH., 20 L. und It) L., sowie kleinere bedürfendes

Steges nicht, die drei ersteren sind aber mit entsprechendemBeschlage zu versehen.
Bei den Dauben- oder Stabmaaßensind die Dauben einzeln mit den um-

sclcgtm Elsenringenzu verbinden.

« Yk.k,?ek«diezweckmäßigsteHerstellungdieser Sichernngsmaaßregelnnnd über
die Befestigungder Handhabenenthält die Instruktion ausführlichereAnweisungen

Z. 19.

UnzulässigcMaasse
Von der EichUUgund Stempelung auszuschließensind alle den vorstehenden

Bundes-Gesesbl. 1869. b Vor-
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Vorschriften nicht entsprechendenMaaße. Detailbestimmungenhierüberenthältdie

Instruktion.
s. 20.

Eichung und Fehlcrgrenze.
Beim Eichensind die in der Instruktion angegebenenVorschriftenzu befolgen,

und es darf ein Maaß nur dann gestetnpelt werden, wenn bei der Vergleichung
mit dem Eichungsnormaleentweder in Mehr oder Minder eine größereAbweichung
von demselbenoder dem Sollinhalte nicht stattfindet, als:

für eine Maaßgrößevon bei Maaßen aus Metall bei Maaßen aus Holz

1 H. bis z H. Vzoodes Sollinhaltes 7250des Sollinhaltes
20 » 1 1-400» » 1200 » »

L- » L. l-200'» » l-100 » »

Js-L » L. 1100 » » 150 » I)

s. 21.

Stempelung
Alle Maaße aus Blech sind so zu stempeln, wie dies für die Flüssigkeits-

maaße gleicherHerstellungsart in s. 13. vorgeschriebenist. Sind Handhaben vor-

handen, so ist bei jeder ein Niet zu stempeln, um zu vermeiden, daß durch An-
bringung solcher Handhaben nach dem Eichen die Form des Maaßes verändert
werden kann.

Alle hölzernenHohlmaaßefür trockene Körper sind an drei gleichmäßigvon

einander abstehendenStellen auf dem oberen Rande zu stempeln. Hierzu ist, wenn

der volle Stempel der Eichuugsstellewegen seiner zu großenDimensionnicht ver-

wendbar ist, der das allgemeineEichzeichenenthaltende Stempel zu benutzen.
Auf der inneren Bodenflächeund der äußerenWandflächeist jedes hölzerne

Maaß mit dem vollen Stempel zu versehen.
Zur Sicherung der VerbindungzwischenBoden und Wand sind bei hölzernen

Spanmaaßendrei auf dem Umfang gleich vertheilte Stempel so aufzusetzemdaß
jeder auf beide zu stehen kommt. Bei Daubenmaaßen sind diese Stempel so auf
die innere Seite der vorstehendenDaubenenden zu setzen, daß sie dicht an der
unteren Vodenflächestehen. —

IV. Gewichte

Z. 22.

ZulässigeGewichte.

· Gewichte für den öffentlichenVerkehr werden nur in folgendenGrößen zur
Elchungund Stempelung zugelassen:

50 Kilogramm oder 1 Centner,
50 Pfund oder z Centner,

20 Kilogramm,
»

5 Kilo-



5 Kilogramm,

1 »

500 Gramm oder 1 Pfund-«
1-2Pfund,

2 0 Gramm,

10 » oder 1 Dekagramm oder 1 Neuloth,

Decigramm,

»

Centigramm,
»

»

Milligramm,
»HWMHWMHWWHWOI»

Jedes zuzulassendeGewichtsstückmußmit einer regelmäßigverlaufenden Ober-

fläche,an welcher eine absichtlichangebrachteVerletzung leicht erkennbar ist, versehen
sein, den nachfolgendenVorschriften in Bezug auf Bezeichnung,Form,Material und

sonstige Beschaffenheitentsprechenund übrigens so hergestelltsem, daß der Stempel
der Eichungsbehördeleicht angebracht und nebstder Bezeichnungin der normalen

Stellung des Gewichtsstückesleicht erkannt werden kann.

s. 23.

Bezeichnung

Jedes Gewichtsstückmuß deutlich und untrennbar die Bezeichnungseiner
Schwere enthalten.

Bei den die regelmäßigenAbstufungendes DecimalgewichtsiSystemsdarstel-
lenden Stücken sind hierzu als Einheiten zulässig:

das Kilogramm von 50 K· bis 0,0()1 K.,
das Gramm Von 500 Gr. bis 0,01 Gr.,
das Deci ramm » - «

das Centsgrammfur die1, 2 und 5fachender so benannten Gewichts-
das Milligramm stuckq
das Dekagrammfür Gewichtsstückevon 200 Gr. bis 5 Gr.

Die Namen der fünf ersten Einheiten können abgekürztdurch die Anfangs-
bUchstabeUK-- G-- D.zC., M. bezeichnetwerden ; bei dem Dekagramm ist dies, da
der BuchstabeD. bereits für das Decigramm oben bestimmtund bei den Medicinal-

bie- ge-



XII

gewichtenbereits eingeführtist, unzulässigZur Bezeichnungder Bruchtheilesind
nur Decimalbrücheanzuwenden

Die aus der decimalcn Abstufung der KilogrammsReihe heeaiistretenden
Stücke von 50 Pfund und 72Pfund sind nur mit der Bezeichnung50 Pil oder «-
und 72 Pf. oder H zu versehen.

s

Bei allen Stücken der KilogrammiReihe von 50 Ic. bis 0,5 K. wird auch
die alleinige Bezeichnungnach ihrem Werthc iu Pfunden zugelassen.
Außerdemist es gestattet, die Bezeichuuugeunach Centnern und Neu-Lothen,

wobei die AbkürzuugenCu-. und NL. auwendbar sind, den im Obigen zugelassenen
Bezeichnungenhinzuzufügen

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellungder zulässigenBezeich-
nungen nach Maaßgabeder vorstehendenBestimmungen:

BE-
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Bezeichnung der Gewicl)tsstücke.
—-

Schwere
des

Gewichtssiiicks.

—.-...-————-—-.—..—
—..—-

Nebenbezeichnun ,

die außerdem no

vorhanden scm
kann.

.

50 Kilogmmm
50 Pfund

20 Kibogxamm
10 »

5 »

2 »

1 »

500 Gram-m
z Pfund

200 Gramm

100 p

50 p

20 .p

10 »

V

»Als-VIIIquB 0NO

U

US
E

·’7s Centigramm
O

P

Mitligizamm

-O«-I.NO"(
HW

D

Hauptbczeicl)nungen,
von denen je eine auf dem betreffenden

Gewichtsstiickcnothwendig nnd

hinreichend ist.

50 K. 100 U od. Pf.

. . .
50 K »

20 K. 40 B ,

10 K. 20 H )

5 K. . . .
10 U »

2 K. . . . 4 H »

1 K. . . . U v

0,5 K. 500 G 1 H »

.

T U »
. . « « H

0,2 K. 200 G .

0,1 K. 100 Gk

0,05 K. 50 G

0,02 K. 20 G.

0,01 Ic. 10 G.

0,005 Ic. S G.

0,002 K. 2 G.

« 0,001 K. 1 i.

. . 0,5 k. 5 D.

0,2 G. 2 D.

0,1 i. 1 D.

0,05 G. 5 C.

0,02 G. 2 C.

0,01 i. 1 C.

«·)M.
2 M.

1 M.

Die vollständigeAngabe der verschiedenen
Einheitsnamen ist nicht ausgeschlossen

1 Cis-Ia

0,5 Ott.

0,2 Ort-.

·0,1 Ort-.

20 NL.
10 N1«.

0,5 NLI

Ob-
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Obgleichdie decimale Abstufungdes Gewichtesdie Herstellungeines besonderen
Prop ortionalgewichtes fürDecimal- und Centesimalwaagenals minder erforderlich
erscheinenläßt, so sollen dochGewichtsstücke,welchehinter der, ihre eigeneSchwere
bestimmenden, Hauptbezeichnungin Klammern das 10- oder 100 fache derselben
angegeben enthalten, und die sichdadurch als für Decimal- oder Centesimalwaagen

bestidmmtkennzeichnen,deshalb nicht von der Eichungund Stempelung ausgeschlossen
wer en.

s. 24.

Material

Platin, Silber, Messing, Bronze, Argentan und Metallmischungen,die in

Bezug auf Härte und Oxydirbarkeit den angeführtenMetallen ähnlichsind, können
für Gewichtsstückealler Größen, Gußeisen bis einschließlichzum 50 Grammstück
herab, Aluminium für Centigrammi und MilligrammstückeVerwendung studen.

s. 25.

F o r m.

Für den Verkehr bestimmte Gewichtsstückevon 50 K. können entweder in

Cylinderform mit Knopf oder Handhabe oder, dafern sie aus Gußeisenbestehen,
auch·in Bombenform mit Handhabe ausgeführt werden. Für das 50tsl Stück ist
nur die letztere, für das 20 K. Stück nur die erstere Form zulässig.

Gewichtsstückevom 10 K. Stück bis zum z te Stück inkl. herab erhalten eine

Cylinderform, deren Höhe den Durchmesserübersteigenmuß, mit Knopf.
Eine Ausnahme hiervon bildet das 2 K. Stück, bei welchem die Cylinderform

zur deutlicherenUnterscheidungvon den noch im Verkehr befindlichen5 Pfundstücken
eine gedrückteresein muß, d. h. die Höhe den Durchmessernicht erreichen darf.

Die Gewichtsstückevon 200 G. bis 1 G. erhalten die Form von Scheiben,
welche nur bei den gußeisernenGewichten von 200 G., 100 Gr. und 50 G. ohne
Knopf herzustellensind. Bei der Scheibenform darf die Höhe des Cylinders die

Hälfte des Durchmessersnicht übersteigen.
Decigrammstückeerhalten die Form rechtwinkeligerBlechplättchenmit auf-

gebogenemRande, Centigrammstückeeine gleicheForm mit aufgebogener Ecke.

Außerdemsind Eins atzgewichte zulässig, bei denen die einzelnen Gewichts-
stückemit Ausnahme des kleinsten, massiv ausgeführten,die Form in einander zu

setzenderSchalen haben, deren äußerstemit einem Charnierdeckelversehenist und

das Gehäusebildet. Die doppelt vorhandenen Gewichtsstiickevon gleicherSchwere
müsseneine solcheForm haben, daß sie mit dem nächstgrößerenund nächstkleineren

Gewichtsstückenicht verwechseltwerden können. Das Kilogrammgewichtdieser Art

besteht aus 12 Stücken von 500, 200, 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und
1 Gramm, das Pfundgewicht aus 11 Stücken von 72Pde 100- 50- 50, 20- 10-
10, 5, 2, 2 und 1 Gramm, und das Zweihnndert Grammgewicht aus 9 Stücken

von 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm. Jedes dieser Stücke ist vor-

schriftsmäßigzu bezeichnen.
s. 26.

Sonstige Beschaffenheit
Die bei größerengnßeisernenGewichtenetwa vorhandenenHandhabenmüssen

aus
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ausSchmiedeeisen und direkt, d. h. ohne fremdesZwischenmittehals Blei und der-

gleichen,eingegossensein.
-

GnßeiserneGewichte in Bomben- oder Chlinderform müssenoberhalb mit

einem runden Justirlochversehen sein, das nach einer Höhlungführt« Dieses Justir-
lochmuß über der Höhlungetwas enger sein, als an der Oberflächedes Gewichtes
und sich zwischenbeiden Stellen etwas erweitern, damit der Eichpfropf sichunten

aussetzenund beim Aufstauchenin der Erweiterung ausbreiten kann, dadurch aber

festgehaltenwird.
Ueber die Größe der tiefer liegendenHöhlung läßt sichzwar eine bestimmte

Vorschrift nicht geben, es ist aber mit Rücksichtauf die nachträglicheAusfüllnng
derselbenmit Justirmaterial das rohe Gewichtsstück—- bei wesentlichgleicherGröße
mit einem massivenvollwichtigenStücke

— im Gusse leichter zu halten:

beim 50 K. Stück um höchstens300 G. mindestens 100 G.

» 5 0 . » » » 2 5 O » 0 »

» 20 K. » » » 200 » » 80 »

» I 0 » » » » I 7 5 » » »

» 5 » » » » l 5 0 » v 6 0 »

9 » » » » l o 0 » » 4 0 )

» 1 » » » » » ) »

» 0 , 5 » » » » » )

«

2 5 )

» V, Pfa. » » » 45 » , 20 »

Bei gnßeisernenGewichten in Scheibenform ist auf der oberen Fläche ein

rundes genügendtiefes Loch zum Einsetzen des Eichpfropfs so anzubringen, daß der-

selbe darin sicherenHalt finden kann.

Der dem Gewichtsstückefür beide Arten gußeisernerGewichteetwa beigegebene
Pfropf soll aus Blei mit ungefähr10 pCt. Zinnznsatz,ans Kupfer oder aus Mes-
smg (vergl. Z. 28.) bestehen, eine dem Justirloche entsprechendeGestalt haben und

so vorbereitet sein, daß nach dem Eintreiben desselbendie Stempelflächemöglichst
in die Flächedes Gewichtes fällt.

Die Bezeichnungist bei gußeisernenGewichten aufzugießen.
Gewichte ans anderen Metallen sind in der Regel massiv aus einem Stücke

herzustellen;die Bezeichnungist auf denselbenentweder aufzugießenoder einzuschlagen
oder einzugraviren

Z. 27 .

UnzulässigeGewichtc.

Von der Eichung und Stempelung zurückzuweisensind Gewichtsstücke,welche
iU ihrer Ausführungden oben gegebenenVorschriften nicht entsprechen,daher ins-

besondere
»

solcheaus weichen und unbeständigenMetallen , z. B. Blei, Zinn, Ziuk Ic.

nnd ähnlichbeschaffenenMetallmischnngem
ebenso Nichtgehörigabgeputzteund von Formsand nicht gereinigtej
an der,OberflåchegrößerePoren «oder Blasenräumezeigende, auch wenn

diese durch Kitt, Zink, Blei 2c. ausgefülltsind;
un-



XVI

unterhalb mit einem vorspringendeuRande gegossene,oder zur Herstellung
eines solchenausgedrehtej

mit beweglichenHandhaben, angeschraubtenKnöpfeu versehene;
Einsatzgewichte,bei denen nicht jedes einzelneStück die erforderlicheBe-

zeichnungträgt.

§. 28.

Eichung und Fehlergrenze.

Die Eichungsstellenhaben jedes Gewichtsstückunter Beobachtungdes in der

Instruktion angegebenenVerfahrens zu prüfen und erfl dann durch den Stempel zu
beglaubigen,wenn dasselbehöchstensum die nachfolgendangegebeneGröße entweder
im Zuviel oder im Zuwenigvon dem Eichungsnormal abweicht:

gestattete Abweichung
Größe des Gewichts- a) bei Prärisionsi b) bei gewöhnlichenHandels-

stlickes. gewichteu. gewichten.
50 K. 25 l). 5 G.

50 Pfli. 20 » 4 »

20 K. 20 » 4 »

10 » 125 C. 25 D-

5 » 625 M. 125 C.

2 » » 60 »

l » 200 » 40 »

500 G. 125 » 25 »

V, Pra. 62,5» 12,5»
G. - » »

100 » 30 » 6 »

50 » 25 » 5 »

20 » 15 » 3 v

10 » 10 » 2 »

5 » 6 :-

2 » Z »

I » 2 »

5 D. I »

2 » 1 »

1 » 1 »

Bei Präcistonsgewichtenvon 5 C. bis 1»«M.,die einzelnmöglichstgenau

herzustellensind,ist für je 4 Stück usainmen, welche die nächsthöherstehendeEin-

heit bilden, eine Abweichungbis zu Amder SollschweredleferEinheit gestattet.
»

Bei gewöhnlichemHaudelsgewichtdarf für das ein 5 G., zwei 2 G. und
ein 1 G. Stückzusammen,die einzelnmöglichstgenau herzustellensind, eine größere
Abweichungals 5 O. nicht stattfinden

Der Eichpfropf besteht bei den Präcifionsgewichten aus Messing, bei

den gewöhnlichenHandelsgewichten aus Kupfer, oder ans Blei mit etwa

10 pCt. Zinnzufatz.
s 29
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Z. 29.

Stempelung
Mit EichpfropfverseheneGewichtsstückeerhalten den Stempel der Eichungs-

stelle auf der Oberflächedieses Pfropfs, massive Gewichte aus Messing, Bronze
und dgl. in Cylinder. oder Scheibenform auf der in der normalen Stellung sdes

Gewichtes nach oben gekehrtenFläche und gleichzeitig auf der Bodenfläche,der-

gleichenStücke in Form von Blechplättchennur auf der oberen Fläche. Die «ein-

zelnen Theile der Einsatzgewichtewerden auf der inneren und äußeren Bodenfläche

gesternpelt
So weit dies die Größe der zu stempelndenFläche erlaubt, wird hierzu der

volle Stempel der Eichungsstelle,bei den kleinsten Gewichtsstückender Stempel ver-

wendet, welcher das allen EichungsstellengemeinschaftlicheZeichen enthält.
Präeisionsgewichte erhalten außerdeman ihrer oberen Fläche einen

Stempel in Form eines sechsstrahligenSternes.

Es ist zulässig,bei den Gewichtsstücken,wo dies überhauptgeschehenkann,
nach der ersten Eichung und bei den späterenRevistouen neben dem Beglaubigungs-
stempelauch die Jahreszahl aufzuschlagen

s. 30.

Jn Beziehung auf die Medicinalgewichtebleibt weitere Anweisung vorbe-

halten.

Zweiter Abschnitt

Vorschriften über Wangen und sonstige Meßwerkzeuge.

l. Wangen.

31.

ZulässigeWangen überhaupt -

Zur Eichungzuzulassensind nur solcheGattungen von Wangen, deren Theorie
Undderen erfahrungsmäßigeLeistungeneine Bürgschaftgewähren,daß sie Empfind-
ltchkeit,Tragfähigkeitund Zuverlässigkeitvon hinreichendemGrade und hinreichender
Dauer für die Zweckedes Verkehrs besitzen.

Es werden daher zur Eichung zunächstnur Hebelwaagen zugelassenund

zwar nur solcheGattungen derselben, deren Konstruktionssystemdie Erfüllungfolgen-
der achszemeinerBedingungen der Stempelfähigkeiterwarten läßt:

; jedkzuzulassendesWaage muß sowohl belastet als unbelastet, sobald sie, von

Eulen Gleichgewichtslageausgehend,absichtlichin Schwingungen versetztworden ist,
m die smfcmglicheGleichgewichtslagewieder zurückkehren;

-

.
ihre »He-helledürer bei der größtenBelastung, für welche sie bestimmt ist,

keer vamnnderungenzeiger
.

dTe sich bexührendenTheile, »welchebei den Schwingungen der Waage die

Drehlmgsachsmbllden (Schneiden, Lager), müssenvon genügenderHärte sein, um

Bundes-Gesetzbc. 1869. c ge-
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gegen zu schnelleAbnutzungSicherheit zu gewähren;—- eine solche Länge haben,
daß in der Lage der Drehungspunkteeine bemerklicheVeränderungdurchVerschiebung
nicht bewirkt werden kann; —- Reibungsflächenvon möglichstgeringer Ausdehnung
darbieten, nnd ihre Bewegungohne Klemmnng und seitlicheFriktion so vollführen,
daß der Mechanismus der Wange zu freiem Spielegelangen kann ;

«

auchmüssendie nn jedemHebel befindlichenSchneiden rechtwinkligzu demselben,
parallel gegen einander und unwandelbar befestigt sein, und in einer solchenLage
sich besinden, daß der Schwerpunkt bei der stärkstenBelastung der Wange unter
der Mittelschneideliegt und die Wange daher stets ein stabiles Gleichgewichtzeigt.

An jeder Wangemußdie größteLast, für welchesie bestimmtist, bei größeren
Lastwnagenauch die geringste zulässigeLast, angegeben sein.

s. 32. .

ZulässigeKonstruktionssysteme.
Auf Grund der allgemeinenBestimmungendes s. 31. werden zunächstnur

folgendeKonstruktionssystemevon Hebelwaagenfür eichungsfähigerklärt:
a) gleicharmigeBalkenwnagen,
b) ungleicharmigeBalkenwaagen,
c) Brückenwaagen,
d) oberschnligeWaagen oder Tafelwaagen.

Die speziellenBedingungen der Stempelfähigkeitdieser einzelnenGattungen
von Waagen sind in den folgendenParagraphen enthalten.

s. 33.

GleichnrmigcBalkemvangen.
Der Wangebalkeneiner solchenWangedarf in den beiden Armen eine ersichtlich-«

Verschiedenheitder Gestalt nicht wahrnehmen lassen;
er muß mit einer geradlinig ausgeführten,nach oben oder unten gerichteten

Zunge fest verbunden sein; die Mittellinie der Zunge soll von einer zu der Ver-
bindungslinie der beiden EndschneidenwinkelrechtenRichtung nicht merklichabweichen
und verlängertdurch die Schärfe der Mittelschneidegehen;

der Waagebalkenmuß für sich im Gleichgewichtsein, und in dieselbe Lage
zurückkehren,wenn er in Schwingungenversetzt worden ist;

endlichgleicharmigsein, wobei höchstenseine Abweichungzulässigist, deren
Größe durch den in Z. 38. für die Empfindlichkeitbestimmten Bruchtheilan-

gegeben wird.

Die größte einseitigeTrngfähigkeitder Wange und bei Lnstwaagenauch die
geringstezulässigeBelastung nach Kilogrammen oder Pfunden ist entweder auf dem
Balken unmittelbar, oder ans einem in denselbeneingetriebenenKupfer-oder Messing-
pfropf, der noch eine Stempelung zulnssenmuß, anzugeben.

Der Eichungsstelleist es besonders nnzuzeigen, wenn die Wange als Prä-
cisionswaagedienen soll, da für diese eine größereGenauigkeitverlangt wird.

Die zu einem WaagebnlkengehörendenWangeschalen,die übrigens nicht
stempelfähigsind,müssennebst den zu ihrer Aufhängungdienenden Ketten , Schnüren«

oder
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oder Stangen ohne jedes Ausgleichungsmittel(Draht, Bleistück2c.)j gleichesGe-
»

wicht haben.

Z. 34.

UngleicharmigeBalkenwaagen.
A· Mit unveränderlichem Berhältniß der Hebelarine.

Diese Waagenmüssenbezüglichder Genauigkeit und Solidität des Balkens,
der «Lageder Zunge, der Lage und Beschaffenheitder Schneidendieselbenbesonderen
Bedingungenerfüllen, wie die gleicharmigenBalkenwaagen. Das Berhältnißder
Hebelarme darf nur 1 zu 10 sein.
B. Mit veränderlichem Verhältniß der Hebelarme (Schnellwaagen, römifche Waagen)·

Bei diesen Waagen ruht die Achsedes Balkens in einer Scheere, in der die
Zunge frei spielt-· der kurze Arm ist mit einer Stahlfchneide versehen, an deren
Gehängesich entweder ein Haken oder eine Waagschalezur Aufnahme der Last be-

findet; auf dem mit einer oder zwei Skalen versehenen langen Arme verfchiebt sich
eine Hülfe mit zwei vorstehendenEnden einer Stahlfchneide, aus welcher das Ge-

hängemit dem damit festverbundenenunveränderlichenLaufgewichtruht.
Die Skalen können für Kilogramme oder für Pfunde ausgeführtsein, die

Theilstrichederselben müssensich auf zulässigeGewichtsabstufungenbeziehen und

gleichen Abstand von einander haben, der nicht geringer als drei Millimeter sein
darf; die beizusetzendenZahlen dürfen nur die Ganzen der Gewichtseinheit aus-

drücken,etwa vorkommende Bruchtheilesind ohne Bezeichnungzu lassen. Die Hülfe
ist mit einer Marke zu versehen, welche ein deutliches Ablesen aus der Theilung

estattet.
«

g
Jst eine lose Lastwaageschalevorhanden, so muß das Gewicht derselbenmit

Einschlußvon Ketten, Oese und Gehängeeine ganze Zahl der Gewichtseinheitender
Skala betragen und diese Zahl ist auf der vorderen Seitenflächedes Gehängesin
vertiefter Schrift unter Beisetzungvon Kilogrammoder Pfund anzugeben.

Das Laufgewichtmuß mit der Hülfe unveränderlichverbunden sein. Jst die

Hülfe abnehmbar, so muß ihr Gewicht nebst Gehängeund Laufgewichtunter Ber-

meidung jedes anderweiten Ausgleichungsmaterialseine ganze Zahl der Gewichts-
einheiten der Skala betragen, welcheZahl unter Beisetzungvon K. oder di auf der

vorderen Seite der Hülfe in vertiefter Schrift anzugeben ist.
·

Jst die Waage mit zweiSkalen versehen,wobei entweder zweiScheeren und
ein Lastaufhängungspunkt,oder eine Scheere und zwei Lastaufhängungspunktevor-

thdetksind, so müssendie Bedingungender Richtigkeitfür jede Skale innegehalten
skmiIst die Hülfe abnehmbar, so darf sie nur eine Marke, welche für beide Skalen

-

dient, besitzen.
·

.

·

Einer besonderenAngabeder größtenTragfähigkeitbedarf es bei diesenWaagen
mth da sichdieselbeaus den Skalen ergiebt; dochmuß an den letzterenzu erkennen
sem- ob sie sichauf Kilogramme oder Pfunde beziehen.

s. 35.

Vrückenwaagen.
Das Wesentlichederselbenbestehtdarin, daß die LastwaageschaledurcgeixecHEE

' rü e
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Brücke gebildet wird, welche auf Traghebeln ruht , deren Kraftarme durch Zug--
stangen entweder direkt (bei Decimalwaagen)oder durch Vermittelung eines ander-

weiten Hebels (bei Eentesimalwaagen)mit dem Lastarme eines oberhalb angebrachten
Waagebalkensin Verbindungstehen, an welchemandererseitsdie Gewichtswaageschale
hän t.g
Zulässigist die bekannte Straßburger oder eine ähnlicheKonstruktion,welche

das Wesentlicheder oben angegebenenEinrichtung enthält, wenn

das Gewicht zur Last entweder im VerhältnißI zu 10 oder I zuj100 steht,
die Wange eine verschiedeneAngabe nicht zeigt, sobald dieselbe Last an ver-

schiedeneStellen der Brücke gestelltwird,
für Herstellung der horizontalenLage der Brücke die erforderlicheEinrichtung-

getroffen ist (bei transportablen Waagen dieser Art etwa ein an dem vertikalen

Ständer angebracht-erPendelzeigernebst Einspielungsmarke),
nnd eine Einrichtung vorhanden ist, durch welche das Gewicht fümmtlicher

Theile sich so ausgleichenläßt, daß die Zunge der Wange im unbelastetenZustande
derselben zu richtiger Einstellung gebracht werden kann.

Die Eentesimalwaagemuß die Bezeichnungals solchean sich tragen-.

36.

Oberschalige Waagen oder Tafelwaagen.
Bei diesen liegen die Gewichts- und die Lastwaageschaleüber dem Trag-

mechanismusnnd horizontal neben einander.

Sie smd nur dann zulässig:
wenn trotz einer Verschiebungdes Gewichtesoder der Last auf verschiedene

Stellen ihrer Waageschaleneine verschiedeneAngabenicht erfolng
,

«

wenn sie bei der ungünstigstenStellung von Gewicht und Last auf, den

Waageschalennoch eine innerhalb der vorgeschriebenenGrenzen liegende Empfind-
lichkeitzeigen,

und wenn eine nicht ganz horizontaleAufstellungeine nnrichtigeAngabenicht
zur Folge hat.

s. 37.

UnzulässigeWaagen.
«

Von der Eichung oder Stempelung auszuschließensind alle Waagen, die den

vorher angegebenenBedingungen nicht entsprechen,insbesonderedaher:
alle Waagen mit hölzernenWaagebalkenj
alle Hebelwaagen, bei denen sichnicht die Achsen, sondern die Pfannen in

den Hebeln befinden;
alle Hebelwaagen, bei denen die Schärfe der Mittelschneideeines Hebels auf

derjenigenSeite der die Endschneidenverbindenden Ebene liegt, welche der Druck-

richtung entgegengesetztist;
gleicharmigeBalkenwaagen mit verstellbarer Mittelachsej
ungleicharmigeBalkenwaagen, bei denen das Laufgewichtnicht an einer ver-

schiebbarenHülfe angebrachtist , sondern mit einem Haken unmittelbar auf dem

Waagebalkenruht;
Brücken-



Brückenwaagenoder Tafelwaagen, beis-denen eine veränderte Gewichts- oder

Lastlagezu»einem die vorgeschriebeneEmpsindlichkeitder Waage beeinträchtigenden
ReibungswiderstandeVeranlassung giebt.

sk. 38.

Eichung und Fehlergrenze.

Beim Eichen der Wangen ist die Richtigkeit,Empfindlichkeitund Belastungök
grenze nach deu- in der Instruktion enthaltenen Berfahrungsarten zu ermitteln,und

die Stempelungdarf nur- dann erfolgen, wenn die Waage im Zustandeder größten
Belastung noch einen deutlich erkennbaren Ausschlag bei einseitiger Hinznfügnng

Sile-IßGewichtes giebt, welchesnichts mehr betragen darf , als die nachbenannten
rö en:

Gewichtsznlage

im Verlies-listig
nn absoluten

zur einseitigen

Betrage Tragkraft

l) bei Wangen, die für den gewöhnlichenHandels-

Verkehr bestimmtsind,

a) bei gleicharmigen Balkenwaagen von

mehr als 5 K. größtereinseitigerTrag- Z «

·

·

fähigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 5 D: IXM ,

von 5 K. und weniger größter ein« Z
seitiger Tragfähigkeit. . . . . . . . . . . . . . .. Eh 1 G.

«
71M

b) bei ungleicharmigenBallenwaagen..... Es 1 G· IAW

c) bei Brückenwaagen. . . . . . . . . . . . . · . . .. F «

6 D. 71667

d) bei oberschaligenoder Tafelwaagen å wie-unter a»

2)vbei- Priäcisivns- und Medicina-lwaa«gen nnd

war bei größter einseitiger Tragfähigkeitvon

mehr als 5 K. für jedes Kilvgramm der Last .. 1 DL
'

Vme

· vonmehr als 250 Gr. bis 5l K. für jedes
««

Kilsvgrammder Last ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 D. 75000
wir mehr arg 20 G. bis 250 G-: für je« .

Gramm der Last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r) 1X2000

VVU 20 Gr. und weniger für je 1 Gramm der Last:
bei Präcisionswaaen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 M. 71

.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M-

I 530

s. 39.



s. 39.

Stempelung
Die Stempelung - der gleicharmigenWaagebalken erfolgt entweder in der

Mitte oder auf jedemArme, jedenfalls an einer solchenStelle, wo sich der Stempel
ohne Beschädigungdes Balkens anbringen läßt; bei Balken mit Pfropfen (8. 33·)
auf diesen.

Bei Präcisions-und Medicinalwaagenist dem Eichstempelder sechsstrahlige
Stern beizufügen.

Bei Schnellwaagensind zu stempeln: der Balken an dem ersten und letzten

Theicgstgiche
der Skalen, die verschiebbareHülfe zweimal dicht neben der Marte, und

die e änge.
Bei Brückenwaagenwird der Stempel auf die Arme des Waagebalkens

und die Schenkel der Traghebel aufgeschlagenund an geeigneten Stellen der Brücke

eingebrannt
Bei Tafelwaagen gelten die Vorschriften für Balken- und Brückenwaagen,

je nachdemsie anwendbar sind.

U. Alkoholometer und dazu gehörigeThermometer.

s. 40.

Zulässige Instrumente

Zur Prüfung und Stempelung werden nur zugelassen:
a) solche gläserneAlkoholometer, welche nach Tralles den Alkoholgehalt

einer weingeistigenFlüssigkeitin 100 Raumtheilen derselben angeben; sie können
entweder die volle Skale von 0————100oder nur einen Theil derselben, und zwar in
vollen Graden oder mit Angabe von Bruchtheilen, enthalten;

b) solche Thermometer- deren Skalen auf Papier oder Milchglas getheilt
und mit der Ouecksilberröhrein eine gläserneUmhüllungsröhreeingeschlossensind.
Die nachRåaumur auszuführendeund als solchezu bezeichnendeTheilung muß bis

auf 10 Grad unter dem Gefrierpunkt fortgesetztund die Skale bei 1249Grad mit
einem rothen Striche versehensein;

c) solchegläserneThermoiAlkoholometer,bei denen das Quecksilbergefäßdes
den oben angegebenenErfordernissen entsprechendenThermometers als Belastungfür
das damit verbundene Alloholometer ohne weitere Beschwerung ausreicht. Der

äußereDurchmesserdes Quecksilbergefäßes,für welches außer der Kugelformauch
die eines Cylinders zulässigist, darf 13M nicht überschreiten.
Unzulässigist die Eichung metallener Alkoholometerund solchergläserner,die

neben der Skale nach Tralles noch eine andere von dieser verschiedeneProzenten-
oder Reduktionsskalebesitzen.

s. 41.

Prüfung und Fehlergrenze.
Bei der Prüfung ist das in der Instruktion angegebeneVerfahrenzu befolgen,

und es dürfennur solcheInstrumente gestempeltwerden, bei denen die Theilung
eine
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eine größereAbweichungals z Grad gegen das zur VergleichungbenutzteNormal-
instrument nicht zeigt.

Die Stempelungerfolgt für die Alkoholometerund Thermo- Alkoholometer
auf derPapierskale,die den Namen und Wohnort des Verfertigers und die Angabe,
daß die Siale nach Tralles getheilt ist, enthalten muß und auf welche schonvorher
von der Eichungsstelledas Gewicht in Milligrammen aufgetragen ist; bei Thermo-
metern mit Papierskale ebenfalls auf dieser, bei solchenmit Glasskale durch Auf-
kleben des auf Papier aufgedrucktenStempels.

s. 42.

Eichschein,Reduktionstabellc, Gebrauchsanweisung.
Mit jedemAlkoholometerund ThermoiAltoholometerwird ein Eichscheinund

ein Exemplarder Reduktionstabellen nebstbeigedrnckterGebrauchsanweisungausgegeben.
Erstererenthältdie Firma des Verfertigers,den Tag der Prüfung,die laufende

Nummer, den Umfang der Skale, das Gewichtdes Instruments und den Stempel
der Eichungsstelle.

Der Ersatz eines verlorenen Eichscheinskann nur nach neuer Prüfung des

Instruments erfolgen, der Ersatz einer verloren gegangenen Rednktionstabelle nur

gegen Vorzeigungdes Eichscheines

lll. Gasinesser.

s. 43.

ZulässigeGasmesser.

Zur Eichungund Stempelung sind solcheGasmesserzuzulassem
welche die Gasmenge nach Kubikmetern bestimmen,
bei denen die Messungdes Gases durch eine rotirende, zum Theil in Wasser

oder eine andere FlüssigkeiteintauchendeBlechtrommel(nasse Gasmesser),
·

oder durch ein System von trockenen Kammern mit beweglichenWänden
(trockene Gasmesser)erfolgt, und

· welche mit den zur Erreichnng einer sicherenAbmessungerforderlichenEin-
UchkUngenversehensind.

-

«

s. 44.

Beschaffenheitder Gasenessee
Es Muß daher;

«

A. bei den nassen Gasmessern
»

dle Um eine horizontaleAchserotirende Trommel nicht ohne Verletzungdes
spaker szUbUUgendenStempels zugänglichsein, und in einem gasdichtenGehäusesichbesindemwelches zugleichals Gas- und Flüssigkeits-Behälterdient;

der oberhalb des Flüssigkeitsspiegelsliegende, gasfassendeTheil der Trommel
dadurchzU einemmöglichstunveränderlichenKubikinhaltegebrachtwerden, daßger,-

«
ie-



diesen FassungsranmbegrenzendeFlüssigkeitsspiegxlsowohlnbevhauph als in »seiner
Lage gegen die Trommelachseconstant erhalten werden kann ;

ferner müssendie Enden der Füße des Gasmessers sich in einer Ebene be-

2ßuden,damit demselbensin: die Aufstellungbei der Verwendungdiejenige Stellung
gesichert werden kann, welcheer bei der Eichung auf einer horizontalen Ebene

einuahmj
B. bei trockenen Gasmessern

müssendie messendenKammern und Ventile von einem gasdichten Gehäuse
umschlossensein,

vollkommen gasdichte,leicht beweglicheScheidewändehaben, welche so ange-

ordnet sind, daß sichWassersäcke,durch die der Fassungsraum verändert wird, nicht
bilden können.

Ad A. nnd B.

Bei nassen und trockenen Gasmessern muß die Summe der messendenRämne

(respectiveder Trommel oder der Kammern) bei einem Gasdruck von 40mms Wasser-
säulenhöhezu dem Kubikmeter in einem Verhältnißstehen, welches durch den Zähl-

apparat genau wiedergegebenwird.

s. 45.

Beschaffenheit des Zählwerks

Es muß das Zählwerk(die Gasuhr) so angebracht sein, daß es nicht ohne
Verletzungdes späteraufzubringendenStempels zugänglichist, und es müssen

die einzelnenScheiben nur Zahlen enthalten, welche die abzumessendeGas-

menge nach Kubikmeteru bestinunen(wobei jedoch nicht ausgeschlossenist, kleinere

Raumtheile als das Kubikmeter nach Bruchtheilen desselben, oder nach Litern zu

registriren, die dann mit diesen Bruchtheilenoder mit dem BuchstabenL. auf den

Zifferblätternzu bezeichnensmd).

Z. 46.

Bezeichnung .

Auf jedem Gasmessermuß untrennbar von demselbenangegebenfein:

der Name und Wohnort des Verfertigers,
die laufende Fabriknummer,
der Inhalt des messendenRaumes in Litern in der Form J =

. . . L ,

das größteGasvolumen, welchesderselbepro Stunde durchzulassenbestimmt
ist, in Kubikmetern in der Form V :- . . . Kuh. Mer-

Auf dem Zählwerkemuß angegebensein, daß es nach Kubikmetern registrirt.

s. 47.

Prüfung und Fehlcrgrenze

Die Prüfung der Gasmesser erfolgt nach Maaßgabeder in der Instruktion
enthaltenenVorschriftenund die Stempelung kann nur stattfinden, wenn »das beob-

ach-
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. achtete Bolumen von dem durch das Zählwerkregistrirten um nicht mehr als
2 Procent im Sinne des Zuviel oderZuwenig abweicht.

s. 48.

Stempelung.
Die Beglaubigungerfolgt durch mehrfachesAufschlagenoder Aufdrückendes

Stempels so, daß die Trennung der Theile, aus denen das umschließendeGehäuse
besteht,eine Oeffnungdes Zählwerks oder eine Abtrennungdes Schildes, dafern
auf einem solchendie im s. 46. erwähntenBezeichnungenaufgetragen sind, nicht
ohne Verletzungder Stempel erfolgen kann.

Bei nassen Gasmessern, welche mit einer Vorrichtungversehen sind, durch
welcheder Flüssigkeitsstandvon Außen verändert werden kann, muß diese Vorrich-
tung so beschaffensein, und durch Löthungund Stempelung oder durch gestempelte
Plombirung so gesichertwerden, daß bei der so fixirten Einstellungkeine Erhöhung
des Flüssigkeits-Spiegelsnachträglichmehr erfolgen kann.

Dritter Abschnitt

Normale.

s. 49.

Arten der Normale.

Die Normale sind:
I. Eichungsnormale und zwar:

a) Gebrauchsnormale, nach denen die Richtigkeitder Verkehrsgegens
ständebei den Eichungsarbeitenbeurtheilt wird,

b) Kontrolnormale, welche zur Berichtigung der Gebrauchsnormale
an der Eichungsstelledienen;

11. Hauptnormale, nach denen die Aufsichtsbehördender Eichungsstellendie
Kontrolnormale richtig erhalten;

111. Kopien des Urmaaßes und Urgewichtes, welchebei der Herstellung
und Richtighaltungder Hauptnormale dienen.

I. a. Gebrauchsnormale

s. 50.

B
» AllgemeineBestimmungen.

OF le er Eichungsstellemüssenfür jeden Zweig des Eichungsgeschäftes

Feetkchszindieselbe ausübt, die nachfolgendangegebenen Gebrauchsnormalevorhan-
Sie dürfenin Ber

«

au Material Ge alt Be ei nun und on." e Be-

BnndessGesetzbL1869.
g , st , z chdg s sttg

schaf-
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schaffenheitvon den im Verkehr zulässigenStücken ihrer Art nicht im ungünstigen
Sinne abweichenund sind durch zwei Sternstempel (für Präcisionsmaaßeund Prä-
cisionsgewichtedurch drei Sternstempel) zu kennzeichnen

Sie können von der sie gebrauchendenEichungsstelleselbsthergestelltwerden,
soweit dieselbe hierzu die Einrichtung besitzt, oder werden ihr von der Aufsichts-
behördegeliefert. Nur von der Aufsichtsbehördedürfen geliefert werden die Ge-

brauchsnormale für trockene Hohlmaaßevon lX2H., weil für diese nach s. 58. keine
Kontrolnormale vorhanden sind und deshalb die Gleichförmigkeitund Mustergültigi
keit der Ausführungder Gebrauchsnormalein höheremGrade erfordert ist. — Da-

für, daß die Gebrauchsnormale mit den Kontrolnormalen in der vorgeschriebenen
Uebereinstimmungfortdauernd erhalten werden , ist die Eichungsstelleverantwortlich.

s. 51.

Gebrauchsnormale für Längenmaaße.

Ein Metermaaßstabals Strichmaaßauf Messing,durchgehendsin Eentimeter
und auf der Länge von einem Decimeter in Millimeter getheilt.

Ein Holzmaaßstabvon quadratischemQuerschnitt, 16 bis 20 M

stark, von

1 Meter Länge, in Millimeter getheilt.
Ein solchervon 2 Meter Länge, 20 bis 25M stark, in Eentimeter getheilt.
Ein Metermaaßstabvon Stahl mit Anschlag, in Eentimeter getheilt.
Ein Bandmaaßaus Stahl von 20 Meter Länge in Decimeter getheilt.
Die AbweichungdieserGebrauchsnormalevon den Kontrolnormalen oder von

den mit Anwendung der Kontrolnormale gemessenenGrößen darf höchstenszwei
Fünftheiledes im Z. 3. angegebenenFehlers betragen, durch dessenUeberschreitung
die mit ihnen zu vergleichendenGebrauchsmaaßestempelunfähigwerden.

Z. 52.

Gebrauchsnormalefür Flüssigkeitsmaaße.

Ein Satz Flüssigkeitsmaaßevon 2L. bis 1X32L. und 0,2 L. bis 0,02 L. nach
den in s. 5. angegebenenAbstufungenaus hart gelöthetemund gehämmertemKupfer-
blech mit verstärktemund abgeschliffenemRande nebst zugehörigenplangeschliffeueu
Glasplatten,

oder ein Satz gläsernerFlaschen (Eichkolben),mit engem cylindrischemHalse
in den vorher erwähntenAbstufungen, von denen jede etwa in der Mitte des Halses
eine Marke für den Wasserspiegclbei richtiger Füllung und über und unter der-

selben die Angabe des nach s. 11. zulässigengrößtenFehlers , außerdemaber die

erforderlicheAngabe des Fassungsraumesenthält.
Die Abweichung dieser Gebrauchsnormale von den zugehörigenKontrol-

normalen oder, dafern sie durchGewichtsbestimmungdes ihren Fassungsraumfüllen-
den Wassers richtig gestelltworden sind, von dem Sollinhalte, darf höchstenszwei
Fünftheiledes in s.11. zugelassenengrößtenFehlers betragen.

s. 23.
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s. 53.

Gebrauchsnormalefür Hoblmaaßezu trockenen Körpern.

Ein Satz Hohlmaaßevon z H. bis 716L. nach den in s. 14. angegebenen-Ab-
stufungen,von z H. bis 2 L. inkl. von genügendstarkem verzinntemEisenblech,die

kleineren aus Kupferblech,hart gelöthetund gehämmert,mit verstärktemund abge-
schliffenemRande nebst zugehörigenplangeschliffenenGlasplatten.

Ein Satz Fehlergläschen,durch welche die für die einzelnenMaaße nach
s. 20. noch nachgelassenenFehlergrößenangegebenwerden.

Bezüglichder Richtigkeit dieser Gebrauchsnormale gilt dieselbe Vorschrift
wie in §. 52., mit Ueberiragung·an die in 20. für die metallenen Hohlmaaße
angegebenenFehlergrenzen.

’

s. 54.

Gebrauchsnormale für Gewichte.

a) für Präcisionsgewicht.
Ein Satz Gewichte von 50 K. bis 1 M. nach der in s. 22. angegebenen

Stückelungin einer solchenGenauigkeit,daß jedes Stück von 50 R. bis 1 D. nur

um höchstenszwei Fünftheile des nach s. 28. bei der Eichung von Präcisions-

gewichtennoch zulässigenFehlers von dem zugehörigenKontrolnormal abweicht.
Zwei Sätze Fehlergewichteaus Argentan in Form viereckigerPlättchen,die

größerenmit Knopf, die kleineren mit aufgebogenem Rande, in besonderemEtui

mit Pincette, von welchen jedes der in §. 28. in Kolumne 2. angegebenenGewichts-
stückevon 25 D. bis 1 M. herab, soweit dies seiner Größe nach ausführbar,mit

der Bezeichnungdes Stückes, dessen zulässigenFehler es angiebt, und außerdem
mit einem sechsstrahligenStern versehen, und höchstensmit dem nach s. 28. für
seine Schwere als PräzisionsgewichtzulässigenFehler behaftet ist.

Es sind hier zwei gleicheSätze vorgeschrieben,um durchVerwendung zweier
gleichenStücke aus beiden Sätzen die Abweichung leicht bestimmen zu können,

welche ein Gewichtsstückim Verkehre noch zeigendarf.

b) für Medicinalgewicht.
Es genügenin dem Falle, wenn eine Eichungsstellenicht für Präcisions-

gewichte in voller Ausdehnung eingerichtet sein, sondern nur Medicinalgewichte
eichensoll, die unter a. angegebenenGewichtsstückevom 200 Gr. Stück abwärts.

c) für gewöhnlichesHandelsgewicht -

»

Ein Satz Gewichte von 50 K. bis 1 M., deren Abweichungvon den zuge-

» hörigenKontrolnormalen höchstenszwei Fünftheileder beim Eichen von Handels-
gewtchten in s. 28. nachgelassenenFehlergrenze betragen darf.

»

Zwei Sätze Fehlergewichteaus Messing von 5 G. bis 2 O. in der Art aus-

gefuhrt, wie dies unter a. für Fehlergewichteangegeben wurde , nur daß die ein-

zelnen Stücke noch mit einem Fehler behaftet sein können,welcherdurch die Fehler-
grenze der Stückedes Handelsgewichtesangegeben wird , mit sdenenzdiezFehleri
gewichtegleicheSchwerehaben.

dsik 1. b. Kon-
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I. b. Kontrolnormale.

s. 55.

Allgemeine Bestimmungen.
Jede Eichungsstellemußmit den zur Richtighaltungihrer Gebrauchsnormale

erforderlichenKontrolnormalen versehensein.
Die einzelnenStücke gleichenim Allgemeinen in, Bezug auf Form und Be-

zeichnungden für den Verkehr bestimmten GegenständengleicherArt, entsprechen in
Bezug auf Material und Herstellungsart den nachstehendgegebenenVorschriften,
werden nicht gestempelt, aber von der Behörde, welche sie hergestelltund geprüft
hat, mit Beglaubigungsscheinenversehen, in denen attestirt ist, daß sie innerhalb
der nachstehendangegebenenFehlergrenzenrichtig sind.

Die Kontrolnormale werden theils einzeln, theils in geeignetenGruppen
zusammengeordnet, in verschließbareEtuis eingesetzt,auf denen sich ein Schild mit
der Bezeichnung»Kontrolnormale« und der Angabe des Inhalts, sowie der Stempel
der Behördebefindet, welchedie Beglaubigungsscheineausgestellt hat.

Zur Herstellungnnd Beglaubigung befugt sind außer der Bandes-Normal-
Eichungskommissiondie Aufsichtsbehörden,welche im Besitze der Hauptnormale
sichbefinden,und mit der sonst hierzu erforderlichenEinrichtung ausgerüstetsind.

Die Richtighaltung der Kontrolnormale liegt den Aufsichtsbehördenob , und
zwar einer jeden Aufsichtsbehördefür die Eichungsstellenihres Bezirkes

s. 56.

. Kontrolnormale für Längenmaaße.

Ein Metermaaßstabals Strichmaaßauf Messing, durchgehendsin Eeutimeter
und auf der Länge von einem Decimeter in Millimeter getheilt.

Ein Stahlstab von 2 Meter Länge als Endflächenmaaßin gleicher Weise
getheilt.

Die Abweichungvon der Solllänge darf nicht mehr als 0,02 Millimeter bei
dem ersten und 0,1 Millimeter bei dem zweiten betragen.

Z. 57.

Kontrolnormalefür Flüssigkeitsmaaße.
Ein Satz von 2 L. bis sz L. und 0,2 L. bis 0,02 L. entweder aus Kupferblech,

hart gelöthetund gehämmert,oder aus gezogenen Messingröhrenmit eingelöthetem
Boden und verstärktemabgeschliffenemRande hergestellt,nebst zugehörigenGlasplatten.

Die Abweichungdes einzelnen Stückes vom Sollinhalte darf höchstens710
der im s. 11. beim EichennachgelassenenAbweichungbetragen.

s. 58.

Kontrolnormale für Hohlmaaßezu trockenen Körpern.
Ein Satz Hohlmaaßevon z H. bis 5 L., aus Kupferblech,hart gelöthet

und gehämmert,mit eingelöthetemBoden und verstärktemabgeschlisfenemRande,
nebst

-
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nebst den dazu gehörigenGlasplattenj für die Kontrole der kleineren Gebrauchs-
normale dienen die in s. 57. ausgeführtenKontrolnormale

Die Abweichungdes einzelnenStückes vom Sollinhalte darf höchstens710

lEgernach s. 20. beim Eichen der metallenen HohlmaaßenachgelassenenAbweichung
etragen. .

s. 59.

Kontrolnormale für Gewichte.
«

Jn Kilograsmmen6 Stücke von: 20, 20, 10, 5, 2, 1 K., welche für
Eichungsstellen,die zur Eichung von Präcisionsgewichtenim vollen Umfange ein-

gerichtetsind, aus Messing, für die übrigenaus Gußeisenmit Messingpfropfher-
zustellenstndj

in Grammen 10 Stücke von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1 G.
"

aus vergoldetemMessing;
"

-

·

in Milligrammen 10 Stücke von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1,
1 M. aus Platin hergestellt.

Die Gewichtsstückedürfen einzeln um nicht mehr als VI»der beim Eichen
von PräcisionsgewichtengleicherSchwere gestatteten Abweichungvon der Sollschwere
unterschiedensein.

11· Hauptnormale

s. 60.

Allgemeine Bestimmungen
Jede Aufsichtsbehördemuß zur Richtighaltung der Kontrolnormale bei den

Eichungsstellenihres Bezirks die nachfolgendangegebenen Hauptnormale besitzen.
« Jn Bezug auf Form, Bezeichnung, Beglaubigung und Aufbewahrung in

besonderen Etuis mit der Aufschrift »Hauptnormale«gelten»hier dieselben Be-

stimmungkn, wie für die Kontrolnormale (vergl. s. 55.), nur daß in denBeglaui
bigungsscheinendie bei jedem Stücke vorhandene Abweichungvon der Sollgröße
ihrem Betrage nach anzugebenist. Auchsind die Hauptnormale mit einer Bezeichnung
zu versehen,durch welchedie Zugehörigkeitzum Beglaubigungsscheinegesichertist.

Die Abweichungvon der Sollgrößedarf bei keinem Stücke größersein, als

sie nach den vorher angegebenenBestimmungenfür das entsprechendeStück der
Kontrolnormale zugelassenist.

-

« .

«
Zur Herstellungund Beglaubigungbefugt sind außer der Bandes-Normal-

Elchungskommissionnur solcheEichungsbehördeu,welchebeglaubigteKopien des Ur-
Maaßes und Urgewichtesbesitzenund mit der sonst hierzu erforderlichenEinrichtung
ausgerüstetsind. Dieselben haben von jedem Beglaubigungsscheineeine Kopie an

die Bundes - Normal- Eichungskommissioneinzusenden.
.

»
Die Vergleichungder Hauptnormale auf ihre fortdauernde Richtigkeit wird

m Lang-ekeltZeiträumen von der Bundes-Normal-Eichungskommissionvorgenommen.

s. 61.

Hauptnormal für das Längeninaaß.
Ein Meternmaßstabals Strichmaaßauf Messin d

« ·

.

» »
. g urchgehendsin Eentimeter

Und Mf TM Lange Von einem Decimeter in Millimeter getheilt. Q-. )
.
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s. 62.

Hauptnormale für Hohlmaaße

Litermaaßevon 2, 1, z, z, z, Tk, HE-L. aus gezogenem Messingmit ver-

stärktemabgeschliffenemRande und eingelöthetemBoden.

Maaßevon 0,2, 0,1, 0,05 und 0,02 L., ebenso aus Rothguß,

jämmtlichnach den Formen der Flüssigkeitsmaaßehergestellt,nebst den er-

forderlichenabgeschliffenenGlasplatten.

»
Hauptnormale für Hohlmaaßezu trockenen Körpern werden nicht angefertigt,

da die großenKontrolmaaßedurch EichungnachWassergewichtrichtiggestelltwerden

sollen und für die kleineren die Hauptnormale für Flüssigkeitsmaaßedienen können.

s. 63.

Hauptnormale für .Gewichte.
Gewichtevon 20 K. bis 1 G. aus vergoldetem Messing und

von 500 M. bis 1 M. aus Platin
nach der in Z. 59. angegebenenStückelung,jedochdas 20-K.-stücknur einfach.

III. Kopien des Urmaaßes und Urgewichtes.

s. 64.

AllgemeineBestimmungen

Kopiendes Urmaaßesund Urgewichteswerden von der Bundes-Normal-Eichungsi
kommissionfür diejenigenAufsichtsbehördender Eichungsstellenangefertigt, welche
sie zu erhalten wünschen. ,

Sie werden mit einem Beglaubigungsscheinversehen, aus welchem das bei
der Vergleichungbefolgte Verfahren, sowie die Abweichungzu ersehen ist, welche
gegen das verglicheneOriginal noch stattfindet, und in verschließbareEtuis eingelegt,
deren Schild den Stempel, die Bezeichnungdes Inhalts, die fortlaufende Nummer
und das Jahr der Anfertigung enthält.

Z. 65.

Kopien des Uriiiaaßes. »

Kopien des in Art. 2. der Maaß- und GewichtsordnungbezeichnetenUrmaaßes
werden zu dem vorliegendenZweckein Form eines Strichmaaßesaufeinem Messing-
stabe von quadratischemQuerschnitte in 25M Stärke hergestelltzin welchen,zur
Auftragung der beiden die Länge des Meters begrenzendenStriche,die«in einer
durch die Achsedes Stabes gelegten Ebene gezogen seinmussenzSilberstifteeinge-
lassen sind. Der Stab wird mit einer Nummer bezeichnet,mit einer Eintheilung
jedochnicht versehen.

Jn dem darauf lautenden Beglaubigungsscheinwird außerdem beider Ver-

gleichungbefolgtenVerfahren die Temperatur angegeben, bei welcher die
ausVder— er-
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Vergleichungsichergebendenoch vorhandeneAbweichungzwischenOriginal und Kopie
stattfand.

s. 66.

Kopien des Urgewichtes.

Kopien des in Artikel 5. der Maaß- und GewichtsordnungbezeichnetenUr-

gewichtes werden aus vergoldetemMessing in Cylinderformmit Knopf und mit

einer Nummer auf dem Stücke hergestellt; dem Beglaubigungsscheinewerden«das

Wägungsprotokollmit den zur Reduktion auf.den luftleeren Raum erforderlichen
Angaben und das Resultat dieser Reduktion beigefügt.

Vierter Abschnitt.

Die übrige Ausrüstung der Eichungsstellen und Aufsichts-
behörden.

I. Waagen.

s. 67.

Waagen der Eichnngsstellen

Jede Eichungsstellemuß für die Eichung der Gewichteund die sonstigenAr-

beiten mit den erforderlichengleicharmigenBalkenwaagen von genügenderEmpfind-
lichkeitversehensein, und zwar

für das Eichen der Präcisionsgewichte mit fünfWangen,
welche bestimmt sind für folgende Gewichts- und einen deutlichenAus-;

abstufungen: schlag gebenmüssen
bei einer Bei für eine

lastung von Zulage von

Nr. 1. für 50 K. bis mehr als 5 K. 50 K. 1 G.

.

«

10 K. 5 D.

» 2. » 5 K. » » » 500 G. 5 K. 25 O.

1 K. 8 C.

» 3. » 500 G. » » » 50 Gr. 500 G. 5«C.

100 Gr. 12 M.

».4.» 50G.» » » HG. ZOGn 10M.
«

10 Gr. 4 M.

» 5. » 5 G. und weniger. 5 G. 2,4 M.

1 Gr. .0,8 M.

für das Eichenvon Handelsgewichten genügendie Waagen Nr. 1. bis 4. ,

für das Eichenvon MedicinalgewichtelIgenügendie WangenNr· Z« bis
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s, 68.

Wangender Aufsichtsbehörden

Die Aufsichtsbehördender Eichungsstellenmüssenfür die Vergleichungder
Kontrolnormale mit den Hauptnormalen 5 Waagen derselbenTragfähigkeitbesitzen,
wie sie in s. 67. angegebenist, deren Empfindlichkeitaber mindestens5mal so groß
ist, als die daselbst bestimmte.

"

11. Apparate und Hülfsmittel, welche bei Anwendung der Normale

erforderlich sind, und durch welche die Normale ersetzt werden.

s. 69.

Hülfsapparate.

Alle Eichungsstellenmüsseninnerhalb der von ihnen vertretenen Zweige des

Eichungsgeschäftesmit denjenigen Apparaten und Hülfsmitteln, welche zur Aus-

führungder in den Jnstruktionen angegebenenEichungsarbeitenerforderlichsind, in
der vorgeschriebenenBeschaffenheitausgerüstetsein, z. B.:

-

für das Eichen der Längenmaaßex
Nonius, Loupe, Stangenzirkel, Anschlagwinkel2c.,

für das Eichen der Flüssigkeitsmaaße:

horizontal zu stellendePlatte, Wasserwaage2c.,

für das Eichender Hohlmaaßezu trockenen Körpern:

Füllapparatmit Hirse oder Rapssaat, Streichhölzer2c.,

für das Eichen der Gewichte:
Tarirgewichte, Pincetten und Gabeln zum Aufheben der Kontrol-
normale ec. ,

für das Eichenlder Waagen:
Stative, Anhängegewichte2c.

s. 70·

Normalapparate.

Einrichtungen, durch welche die Anwendung von Normalen ersetzt wird,
dürfennur in der in den Jnstruktionen näher angegebenenBeschaffenheithergestellt
und von den Eichungsstellennur dann benutzt werden ,

wenn sie von der Aufsichts-
behördevorher geprüftund geeignetbefunden worden sindj z. B.:

Einrichtungzur Prüfung hölzernerLängenmaaße,

Einrichtungenzum Messen größerer Flüssigkeitsmengendurchkubizirte
Behälter-

Ein-
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Einrichtungzur Bestimmungdes Inhaltes der Fässerdurch das Gewicht
des WasserinhaltesUnter Anwendung einer Dezimalwaage,

Tabellen zur Ermittelung des Inhaltes von Hohlmaaßennach dem Wasser-
gewichte,für deren Anfertigung dievon der Bundes-Normal-Eichungs-
kommissionanzugebendenNormalzahlen zu benutzensind,

Eichungsapparatefür Gasmesser.

s. 71.

Normalinstrumente für Alkoholometer und zugehörigeTl)ermometer.

Bei der Prüfung von Alkoholometern und Thermometern dürfen nur die

von der Bandes-Normal-EichungskommissionangefertigtenNormalinstrumente benutzt
werden.

Jede mit dieser Eichung beauftragte Eichungsstellemuß ein Gebrauchsnormal
und Kontrolnormal dieser Art und jede Aufsichtsbehördeein Hauptnormal besitzen.
SämmtlicheInstrumente dieser Art enthalten die Normalskale nach Viertelgraden
getheilt. .

.

111. Stempel und Siegel. l.

s. 72.

GemeinschaftlichesZeichen.

Als allgemeinesStempelzeichen(vergl. Art. 19. der Maaßs und Gewichts-
ordnung) wird bestimmt:

-

"

ein gewundenesBand mit der Inschrift N. D. B.

s. 73.

Stempel der BundessthormabEichungskonmiission.v

Der Stempel der Bandes-Normal-Eichungskommissionenthältaußerdemüber
und unter dem Bande den sechsstrahligenStern als Präcisionszeichenund die

Umschrift:
«

»

Bandes - Normal - Eichungskommission.

s. 74.
,

Stempel der Aufsichtsbehörden.

Jede Aufsichtsbehördeder Eichungsstellen erhält eine ihr eigenthiimliche
Ordnungszahl,welchein solcherArt bestimmt wird , daß nach den Aufsichtsbezirken
des KönigreichsPreußen die Aufsichtsbezirkeder übrigenBundesftaaten möglichstin
det Ordnungfolgen, in welcher sie in der Verfassung des NorddeutschenBundes

aufgeführtsind.
·

JedeAufsichtsbehördeführt im Stempel über dem gemeinschaftlichenZeichen
Es 72·) dIe Ihr zugehdrende Zahl und unter demselbenden sechsstrahligenStern.

Bundes-Gesetzbl.1869. e 75.
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Stempel der E-ichungsstcllen.

Jede Eichungsftelleführt im Stempel über dem allgemeinenStempelzeichen
die Zahl der Aufsichtsbehörde,welcher sie unterstellt ist, und Unter demselbendie

Ordnungszahl,welcheihr von dieserBehördeinnerhalbihres Bezirkeszip-getheiltworden ist.

s. 76.

Bekanntmachung der St"empelzeichens.

Die Windes-Normal-Eichungskemmifsionveröffentlichtein Verzeichnissämmt-
licher Eichungssiellendes NorddeutschenBandes mit Angabe der Bezeichnungder
von ihnen geführtenStempel.

s. 77.

Siegel und Farbrnstetnpel

Die Siegel und größerenFarbenstempelder Aufsichtsbehördenund Eichnngnk
stellen enthalten außer den obigenStempelzeicheneine Umschrift,durch welcheName
und Ort derselben angegebenwird.

s. 78.

Erforderliche Stempel

Jede Eichungsstellebedarf für die einzelnenEichungsarbeiten,je nach ihrem
Geschäftskreis,der nachfolgendenStempel:

1) fünf vertieft«gravirte,kreisrunde Stempel, und zwar
2 mit hohler Fläche (für bombenförmigeGewichte),
3 mit ebener Fläche «

von -18.-—7 Millimeter Durchmesserfür Bleipfropfe bei eisernenGewichten,
den vollen Stempel enthaltendj

2) vier Stempel mit scharfkantigenKouturen von 10—2 Millimeter·Durch-
messer für Kupfer- und

Messianropfe,Gewichte aus anderen Metallen
als Eisen, Waagen, metallene "ngen- und «Hohlmaaße,Gnsmesserj die

größerenden vollen Stempel, der kleinstezum wenigstennur das allgemeine
Stempelzeichen(§. 72.) enthaltendj

3) zwei Stempel von 3 Millismeter und 1 Millimetey den sechsstrahligen
Stern in erhabenenKonturen darstellend; —

O zwei Stempel von 15 nnd 7 Millimeter Dnrchmessex,die volle Bezeichnung
-enthaltendx,zum Einschlagenauf hölzerneGrgeniiändej

Z) BeetStempel von 50 bis 25 Millimrter mit voller Bezeichnungzum Etu-

«

rennen ;

-6) TM Prockenstempelmit voller Bezeichnungvon 6 bis 8 Millimeter für die

Papeerskalenj
7)
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7) 2 Sah Zahlenstempel,nebst Komma zum Einschlagen;
8) 4 » » » » » Einst-emier
9) Brennstempelfür die BuchstabenII und L , letzterer in drei verschiedenen
Größen.

Fünfter Abschnitt

Geschäfte der Eichnngsstelleu.

Z. 79.

Eichung und Stempelung neuer Gegenstände.

Jede Eichungsstellehat die ihr zur Eichungund Stempelung überbrachten,
für den öffentlichenVerkehr bestimmtenneuen Gegenstände,deren Eichungin ihren
Geschäftskreisfällt und die nach den Bestimmungendieser Eichordnungüberhaupt
zur Annahme geeignet sind, ohne Berücksichtigungdes Ursprungsortes der Gegen-
stände,auf ihre Richtigkeitden Vorschriftendieser Eichordnungentsprechendzu prüfen
und alsdann nur diejenigen zu stempeln, welchegrößere,als die noch zulässigen
Abweichungenvon der Richtigkeitnicht zeigen.

s. 80.

Berichtigung unrichtig befundener Gegenstände

Die Eichungsstellenfind verpflichtet, an den Gegenständen-,die bei dieser
Prüfung noch nicht stempelfähigbefunden wurden, solche Berichtigungsarbeiten
auszuführen,welche sieh innerhalb der Grenzen der im Verkehre noch zulässigen
Abweichungenhalten, und für welchesie die erforderlichenEinrichtungenbesiåeerWeitergehendeBerichtigungsarbeiten bleiben, soweit nicht anderweite - nord-

nungen darüber getroffen werden , der Privatverständigungder Betheiligten
überlassen.

s. 81.

Prüfung im Verkehr besindlicherGegenstände

Jede Eichungsstellehat solche bereits im Verkehr befindliche, also
schonmit EichungsstempelverseheneGegenstände , zu deren Prüfung sie eingerichtet
Ist- auf erhaltene Veranlassung entweder auf ihre Richtigkeitim Sinne dieser Eich-
ordnung (Nacheichung),oder auf die äußerstenGrenzen der im öffentlichenVerkehr
nochzu duldenden Abweichungenvon der absoluten Richtigkeit (Revision), wobei
die nach Art, 10· der Muß- und Gewichtsordmnggetroffenen Bestimmungen
maaßgebetkdsind, zu prüfen.

» Zelgtder Gegenstandbei der Revision eine geringere als die im Verkehrnoch
zUkassIgegrößteAbweichung,und ist sein frühererStempel noch genugsamkenntlich,
sp Tab-UOHUØWestens die Zurück-eheerfolgen-«ist »aberder frü.esse Skrupel Un-

kMUVIIchoder det; Gegenst-zuwegen seinerUnrichtigkeitnichtme r jm » exkehx
ek-

" «

a -
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lässig, so ist entweder vor neuer Stempelung die Berichtigungim Sinne diefer
Eichordnung (8. 80.) vorzunehmen, oder durch Vernichtung des früherenBeglaui
bigungszeichensder Gegenstandals für den Verkehr untauglich zu kennzeichnen

Z. 82.

Eichgebühren.
Die Eichuugsstellenerheben für die ausgeführtenEichungsarbeiten die in

der Taxe festgesetztenGebühren. Sie sind aber berechtigt, die Auslagen für etwa

verwendetes Material noch außerdemin. Anrechnung zu bringen Andere als die

in der Taxe für besondereUmständevorgeschriebenenErmäßigungenvon Gebühren
sind unbedingt untersagt »

s. 83.

Eichscheine,Befundbefcheinigungen.
Die Eichungsstellenhaben über die von ihnen ausgeführtenPrüfungen Eich-

fcheineoder Befundbescheinigungenauszustellen,auf denen zugleichüber die Gebühren
und Auslagen »Quittungertheilt wird.

s. 84.

AußerordentlicheEichungsarbeiten.
Nach Artikel 18. der Maaß- und Gewichtsordnung hat die Bandes-Normal-

Eichungskommifsionüber die Zulassung anderweiter Geräthschaftenzur Eichung und

Stempelung zu entscheiden »

.

Es haben deshalb die EichungsbehördenderjenigenAufsichtsbezirke,in welchen
fernerhin die Anordnung besonderer, iu dieser Eichordnung nicht aufgenommener
Eichungenund Stempelungen im Interesse des öffentlichenVerkehrs erforderlich
sein wird, bei der Bundes-Normal-Eichungskommissiondie bezüglichenAnträge zu
stellen. Nachserfolgter Entscheidungsind alsdann die näherenVorschriftenvon den

betreffendenAufsichtsbehördenzu erlassen.

Z. 85.

JährlicheGeschäftsübersichten

Jede Eichungsstellehat nach Maaßgabe eines von der BundessNormals

Eichungskommissionauszugebenden Schemas jährlich eine Zusammenstellungder

von ihr ausgeführtenEichungsarbeiten anzufertigen und ihrer Aufsichtsbehörde
einzusendeu.

"

Sechster Abschnitt.

Uebergangs -Bestimmungens

g 86.

,

»
AllgemeineBestimmungen

Die Eichungsstellenhaben zur Beglaubigung von Maaßen und Gewichten,
welchenach den VorschriftendieserEichordnungvon ihnen geprüftsind, vom l. Ja-

nu-
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nuar 1870. an die hier vorgeschriebenenStempel zu verwenden, dagegen zur Be-

glaubigung von Gegenständen,welche nach den mit Schluß des Jahres 1871.

außer Geltung tretenden Vorschriften von ihnen untersucht sind, die bisherigen
Stempel zu benutzen. Letztere dürfen von dem 1. Januar 1872. an nicht weiter
verwendet werden.

«

Z. 87.

Eichung von Maaßstäben.

Bis zum Ende des Jahres 1871. ist es zulässig,Maaßstäbefür den Ver-
kehr zu eicheuund zu stempeln, welche in Bezug auf ihre Länge den Vorschriften
des s. 1. entsprechen, auch wenn sie außer dem Metermaaßnoch das bis zu dem
oben angeführtenZeitpunkte geltendelandesüblicheMaaß enthalten; dagegen ist es

nicht gestattet, Maaßstäbezu eichenund zu stempeln,deren Gesammtlängezwischen
ihren Endmarken nach den jetzt landesüblichenMaaßen bestimmt ist und welche
gleichzeitigeine Eintheilungnach dem metrischenSysteme enthalten.

s. 88.

Eichung von Hohlmaaßen.

Nach den bisherigenVorschriftenausgeführteHohlmaaßekönnen , nachdemsie
auf die Größen des neuen Systems umgeändertworden sind, bis zum Ende des

Jahres 1871. auch dann zur Eichungzugelassenwerden, wenn ihr Durchmesserum

mehr als die nach Z. 8. und s. 17. gestatteten Größen von dem vorgeschriebenen
Durchmesser abweicht; doch darf dieseAbweichung nicht mehr als das Doppelte jener
später nachzulassendenAbweichungbetragen, und es müssendie Maaße mit der hier
vorgeschriebenenBezeichnungversehensein.

Z. 89.

Eichung im Verkehr besindlicherGewichte

Jm Verkehr befindlicheGewichte, deren Größe und Größenbezeichnungnach
den allgemeinenBestimmungender neuen Maaßi und Gewichtsordnungzulässigist,
und die nach den bisher geltendenBestimmungen vorschriftsmäßiggeeicht und ge-

stempelt sind, können zwar ungeachtet ihrer etwa mit 88. 22. 23. 25.«und 26.

nicht übereinstimmendenGewichtsgröße,Bezeichnung,Form und sonstigenBeschaf-
fenheit auch nach dem 1. Januar 1872. im öffentlichenVerkehr innerhalb des Lan-
des , dessenStempel sie tragen, geduldet werden; um jedoch innerhalb des ganzen

Bundesgebietesim Verkehre zulässigzu sein, bedürfensolcheGewichte einer erneuten

Revisionund Beglaubigung durch den Bundes-Eichungsstempel,und diese solI ihnen
bis um 1. Januar 1872. trotz etwaiger Abweichungenvon den Bestimmungender
88· 2. 23. 25. und 26. der neuen Eichordnungnicht versagt werden.

s. 90.

OeffentlicheBekanntmachungder im Verkehre unzulässigenälteren Gewichte.
Die BandessNormaliEichungskommissionwird durch öffentlicheBekannt-

ma-
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machnngdiejenigenGewichtsstiickeder- in den einzelnenBundesländern bis zu Ende
des Jahres 1871. geltenden Gewichtssystemebezeichnet-,welche nach ihrer Größe
nnd Größenbezeichnungden Vorschriften der Maaß-.und Gewichtsordnungnicht ent-

sprechen,und deshalb nach dem l. Januar 1872. im öffentlichenVeekehr nicht mehr
zugelassenwerden können.

s. 91.

Die Eichung der Wangen betreffend.

Die Eichungsftellenhaben die im Verkehr befindlichenWangen-welchenach
den bis zu Ende des Jahres 1871. geltenden Vorschriftenbeglaubigtsind, und für
deren spätereZulassung im Verkehr dasselbegilt, was im s. 89. für die Gewichte
bestimmt worden ist, auch nach dem 1. Januar 1872., wenn ihre Veglaubiguug
mit dem Bundes-Eichnngsstempelverlangt wird, zur Nacheichunganzunehmenund

dieselben, sofern ihre Zulässigkeitkeinen sonstigenBedenken unterliegt, zu stempeln,
wenn sie auch die in s. 31. vorgeschriebeneBezeichnungder größtenTragfähigkeit
nicht an sich tragen. Jn solchenFällen ist, soweit es thunlich, eine Bezeichnung
der Tragfähigkeitanzubringen.

Zur Eichung gebrachteWangen können,wenn sie den Vorschriften dieser Eich-
ordnung mitsprechen,schon vom l. Januar 1870. ab mit dem neuen Stempel be-

glaubigt werden.

«

s. 92.

Eichung von Alkoholometern und Gasmessern

Bei Eichung der Alkoholometer ist bereits vom l. Januar 1870. an die
übereinstimmendmit den bisherigen Jnstruktionen im Z. 41. vorgeschriebeneGe-

wichtsbestimmungin Milligrammen auszudreicken
Die Eichungsstellenkönnen bereits vor dem 1. Januar 1872. Gasmesser,

welche nach den in dieser Eichordnung getroffenen Vorschriften registriren, zur

Eichung und Stempelung annehmen -

Die bereits vor dem l. Januar 1872. nach den innerhalb der einzelnen
Bundesländer bisher geltendenVorschriftengeprüftenund gestempeltenUlkoholometer
und Gasmesserbleiben auch nach dem 1. Januar 1872. innerhalb des Landes,dessen
Stempel sie tragen, im Verkehr zulässig.

Die Beglaubigungdurch den Bundes-Eichungsstempelist bei beiden Arten
von Meßwerkzeugenan die Erfüllung der Vorschriftendieser Eichordnunggebunden,
dochkönnenGasinesser,wel e bereits vordem l, Januar 1872. gehöriggestempelt
und in Gebrauch waren, un welche wegen anwesentlichercharakuren Nachdiesem
Zeitpunkt einer neuen Stempelnng bedürfen,auch ohne den Vorschriftender ss. 43.
bis 46. zu genügen,gestempeltwerden.

Nach wesentlichenReparaturen jedoch, worüber die Instruktion Näheres be-

stimmenwird , müssensolcheGasmesserauf metrischeRegistrirungeingerichtetwer-

den, bevor fie eine neue Stempelung erfahren können.

s. 93.
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s. 93.

Fortgebrauchbereits vorhandener Normale für die Eichungvon Gewichten.

Eichungsstellen,welche bereits mit Gebrauchsnormalen und Kontrolnormalen
ausgerüstetsind, die nach Stückelungund Bezeichnungzwar den Bestimmungender
Maaßs und Gewichtsordnung vom 17. August 1868. genügen, jedoch den Vor-
schriften im AbschnittIII. dieser Eichordnungnicht vollständigentsprechen, können
diese Normale, sofern sie nur den Vorschriftendieses Abschnittesbezüglichder Ge-
nauigkeit genügen, auch fernerhin benutzen.

Berlin, den 16. Juli 1869.

Die Normal-Eichungskommissiondes NorddeutschenBundes.

Foerster.

Berlin, gedruckt in der KöniglichenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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BesondereBeilagezu UT 40. des Bundesgesetzblnites
des NorddeiitsehenBundes.

EichgebiihreipTaxefür den NorddeutfchenBund.

Vom 12. Dezember 1869.

AufGrund der Bestimmung im Artikel 18. der Maaßi und Gewichtsordnung
für den NorddeutschenBund vom U. August 1868. (BundesgesetzblattS. 473.)
erläßt die unterzeichneteNormal-Eichun.gskommissiondie nachfolgende

T a X e

der nach s. 82. der Eichordnungvom 16. Juli 1869. zuerhebenden

Eichgebiihrem

Vorbemerkuiigen
1. Die Gebühren-Sätzeunter A· werden dann berechnet, wenn ein der

EichungsstelleübergebenerGegenstandbei der Prüfung nach den Vorschriften
der Eichordnung sich als zulässigerweist, und

bezieåensich auf die gesammte
Arbeit der Eichung, d. h. auf die Prüfung des egenstandes und auf die
Stempelung desselben. »

s. Die GebührewSätzeunter werden außer den unter A. auf eführten
jedesmal dann erhoben, wenn ein bei der Prüfung nicht sogleichfür zu äfsigbe-
fuiidener Gegenstand innerhalb des Lokals der Eichungsstelleeine Berichti-
gun und wiederholte Prufung erfahrenhat. Hierbei wird auf die in Z. 8().
der ichordnung als maaßgebend»furdie Verpflichtungder Eichungsstellenzur
Uebernahmevon Berichtigungenuberhaupt aufgestellteUnterscheidungvon Be-
richtigungsarbeiten,welche sich innerhalb»der im Verkehre noch zulässien Ab-
weichungenhalten , und solchen, diedaruberhinausgehen,nicht weiter ücksit
genommen, da die Mühwaltung einer innerhalbdes Lokals der Eichungsstee

einmal übernommenen Berichtigung durch·die bloßeUeberschreitungjener Ab-

weichungsgrenzenicht wesentlichvermehrt wird.
,

Vuudes-Gesktzei. 1869. a 3. Die
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- ««3. Die Vergütungfür schwierigeund«zusammeng«esetzte,nicht im Eich-
amtslokale auszuführendeBerichtigungsarbeiten bleibt der Verständigungdes-
die AusführungübernehmendenEichmeistersmit den Betheiligtenüberlassen.

4. Die Bedeutung der Sätze unter B. beim Eichen von Waagen und beim

Eichen von Gasmessernist unter bezüglichVI. und VIIL in der Taxe besonders
angegeben. In denjenigenFällen, in welcheneine Berichtigungdurchdie Eichungs-
stelle überhauptfür nicht ausführbaroder nicht statthaft erachtetworden ist, oder
in welchender Natur der Sache nach eine Berichtigung überhauptnicht in Frage
kommt , ist die Kolumne B. unausgefülltgelassen,-uud nöthigenfallseine erläu-
ternde Bemerkung eingeschaltet.

5. Die Sätze unter C. sind in den Fällen anzuwenden, wo nur eine Prü-
fung ohne Stempelung stattfand, also bei im Verkehr bereits befindlichenGegen-
ständen, welche auf die im Verkehr noch zulässigeAbweichunguntersuchtwurden
und ohne neue Stempelung zurückzugebenwaren, oder bei neuen Gegenständen,
die um mehr als den zulässigenFehler unrichtig befundenund unberichtigtzurück-
gegebenwurden.

.

6. Für Eichungsgeschäfteaußerhalbder Amtsstelle, mögensie auf dienstliche
Anordnung oder auf Verlangen der Betheili ten vorgenommen werden , sind
neben den tarifmäßigenGebührendurch den Etchungsbeamtenzu berechnen:

a) an Diäten, je nach der auf das Geschäfteinschließlichder Hin- und

Rückreiseverwendeten Zeit,

für einen halben Tag (5 Stunden und weniger) 1 Rthlr. 5 Sgr.,
bei längererZeitdauer für jeden Tag . . . . . . . . .. 2 - 10 - ,«

b) die durch eine den UmständenangemesseneArt der Hin- und Rückbeförde-
rung erwachsenenKosten;

o) die Auslagen für den Transport der zu dem GeschäfterforderlichenAlten-

silien, sowie für die nöthigeArbeitshülfe.

Die Gebührensätzeder Kolumne B. werden dann eintretenden Falles für
solcheBerichtigungsarbeiten erhoben, welche sonst im Lokale der Eichungsstelle
aussührbargewesenwären.

Ueber den Ansatzder Diäten und der Auslagen entscheidetin Streitfällen
die Aufsichtsbehördeder Eichungsstelle
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A. B. O.

für die f« d«
für

G e g e n ft a n d.
»

UV le
Prüfung

EIchUUgs Berichtigung. Ohne
· Stempelung.

,

Sgr. Sgr. Sgr.

a. b. c. d.

I. Längenmaaße.

(Nr. 1—6. in s. 3 der Eichordnung.)

1) Metallene Präzisionsmaaßstäbemit

feiner Theilung ............... .. 6 3 .- 3 3

2) gewöhnlicheMaaßstäbeaus Metall
u. s. w.

von 2:-und 1:- ........... .. 1z —- 2 1z
- 0,5 bis 0,1 . . . . . « . . . . . .. 3 135 — 1z 1z

Z) Werkmaaßstäbeaus Holz ...... .. 3 1 .- 1z 1

4) MaaßstäbefürLangwaaren in Centi-

meter getheilt.................. .. 1 1 —- z 1

5) zusammenlegbareMaaße........ . . 2 1 — 1 1

6) Bandmaaße aus Metall:

von 20-— f10---· 5--· ......... .. 5 1 —- 2k 1

- 2sss ID- »

......... .. 3 1 — 1z 1

Die Ansätzeunter a. und o. beziehensichauf die Prüfung der Richtigkeit
der Länge des ganzen Maaßes;

die Ansätzeunter b. und d. auf die Prüfung der Richtigkeitder Ein-

theilung in der Art, daß dieselbenfür die Untersuchungje eines Hundert, so-
wie eines nicht volIen Hundert von Theilstrichen außer dem Ansatz unter a.

und o. in Anrechnun gebrachtwerden. Sie werden unter d. daher nur dann

vorkommen , wenn das Maaß nicht schon wegen falscherGesammtlängezu ver-

werfen war. .

Die Kolumne B. ist hier nicht ausgefüllt, weil bei Längenmaaßennur

in ganz besonderenFällenBerichtigungenvorkommen können, welche überdies

auf so enge Grenzen beschränktsm , daß besondereGebührendafür wegfallen
können.

as
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A. B. C.

G t d
Z do » g g«

e e n a .
«- g B Es Z g :-g f n

g II g E gis F
NO sp-

8 » s

,
Es »s- G

Sgr Sgr. Sgr.

Il. Flüssigkeitsmaaße

Maaße von 20 Liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 3 5
- - 10 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 2 3
- - 5 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· 4 IF 2
- - 2 undl -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 lz
- · z -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Z 1

jedes kleinereMaaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 z L;

Für Maaße von 2 L. abwärts tritt eine Ermäßi-
gung der Gebührenin Kolumne A. um 200X0ein, sobald
Jemand 50 Stück und mehr von derselbenGröße zu
gleicherZeit zur Eichungbringt,- die Ansätzein Kolumne B.

und C. bleiben ungeändert.

III. Fässer.

Für ein Faß,dessenInhalt beträgt bis zu 100 L. 3 — —-

- - - - - - über 100 L. bis zu 200 L. 5 —- —

. - - - - - -200L. - -400L. 73j —
—

- - - - I - - L. - - L. —
s-—

und für ein größeresFaß nach Stufen von 200 L. für
jede solcheStufe ein Mehrbetrag von . . . . . . . . . .. 23 —- —

für die Ermittelung und Aufstempelung des Tara-

gewichts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..«. . . . . . . . . . . . . . . .. 5 — —

Für Fässervon 50 L. und wenigerInhalt tritt eine

Ermäßigungder Gebührenum einDrittel ein , sobaldJemand
25 Stück und mehr zu gleicherZeit zur Eichung bringt.
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A. B. C.

G e g e n ft a n d. für für für Prüfung

die Eichung. die Berichtigung. SteågnesunO
Sgks

«

Sgr. Sgr.

IV. Hohlmaaßefür trockene

Körper.

Maaße von ........ .. 100 Liter 20 15 10
. - ......... .. 50 - 15 10 7z
- - . . . . . . . 25 u. 20 - 8 8 4
- -

. . . . . - . . «
- 6 5

- · . . . . - . . . » 5 I 5 4
- - . · . . . . . . » 2 · 3 3
- s

. . . . . . . . s- 1 · 2 2 1

jedes kleinere Maaß . . . . . . . . . . . .. 1 1 z
Streichhölzervon mehr als 3ij Centi-

meter Länge. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 — 1
kleinere Streichhölzer. . . . . . . . . . . . . 1 —- z

v- Gewichtc. aus aus aus
aus is . s

1. Handelsgewicht. Essms ?)F?Tk3kc".lETsTikSZETTIXTEFskssZEIT
50 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 14 J 4 3 7
50 n. und 20 K. .......... .. 4 8 12 3 2«ä 4
10 K. und 5 K. . . . . . . . . . . .. 2 4 z 19 1 2

2 K. bis I- n .............. .. 1 2 z 12 ; 1
200 Gr. und 100 Gr. . . . . . . . . . .. 1 '2 z ;- ; 1

50 ...... .......... .. "1 1 ;- z z z
für jedes kleinere Stuck . . . . . . . . ..

—- ; — z — ;-
Beieisernen Handelsgewichtenmit Ku er ro en md unter B. die Ge-

bührender Spalte rechts anzuwenden.
pf -pf pf s ,

2.Präzisions-und Medizinal-
gewicht. -

50 K . . . . . . . . . . . . . . . . . .—. . . . .. 10" 20
, 2 4 5 10

50 a und 20 K. ........... .
- 6 12- 1-;- 3 3 6

10 K. und 5 K. . . . . . . . . . . .. 3 6 1 2 lz 3
2 K, bis z n .............. .. 1z 3 1 1k 1 u

200 G. und 100 G .......... .. 1z 2 1 1 1 12
»Bl)G . . . . . . . . . .

.;«
. . . . . . . . . . .. 133 1 1 1 1 z

fur jedes kleinereStuck . . . . .. . . . .
— z —- ; — z
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,Bei Einsatzgewichtenbetragen die Gebührendie Summe der für die ein-

zelnen Stücke zu erhebendenGebühren.
Für alle Gewichtsstücketritt eine

Ermäßikgung
der Gebührenin Kolumne A.

um 20 Prozent ein, sobald Jemand 100 Stü

zu gleicherZeit zur Eichung bringt.
und mehr von derselbenSchwere

Die Ansätzein Kolumne B. und O. bleiben in solchenFällen ungeändert.

O

A. B. C.

G e genstand. für für für

Zslifnng
die Eichung die Berichtigung. Stempemng«

Sgr. Sgr. Sgr.

vL Waagen.
a. Gleicharmige Balkenwaagen
für den Handelsverkehr

Bei einer größteneinseitigenTrag-
fähigkeit

von 500 Gr. und weniger 2z 1 1k
von mehr als 500 G. bis zu 5 K... 2 3

. . - 5K.- - 20K... 7z 3 5
- - - 20K. - - 50K... 10 5 733
. « - 50 K. - -100 12z 6 9

für je 50 K. mehr ein Mehrbetrag von 2z 1 2

für besondereUntersuchungzweierWaag-"-E
scharenfürWaageu bis zu 20K. gross-F
ter Tragfähigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

— z 1
darüber hinaus . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . ..

— 1 2

b. Gleicharmige Balkenwaagen
als Präzisionswaagen (und"Me-

dizinalwaagen).
Bei einer größteneinseitigenTrag-

fähigkeit
von- 500 G. und weniger..... 5 23 3

von mehr als 500 G. bis zu 5 K» . .. 10 5 6
- - - 5K. - - 201(..... 15 7z 10

- - 20K. - - 50K..... 20 10 15

für Untersuchungder Waagschalen, wie
unter a.
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A. B. C.

G eg e n ft a n d.
· für für

spr
gätspng

die Etchung die Berichtigung. Stempelung

Sgr- Sgk. Sgr.

c. Ungleicharmige Dezimalbalken-
waagen.

Bei einer größteneinseitigenTragfähigkeit
von 5K. und weniger 4 2 2

von mehr als 5K. bis 20K........ 6 3 3

- - - 201(. - 50K. . . . . . .. 8 4 4

für "e 50 K. mehr ein Mehrbetrag von 2 1 1

für ntersuchung der Waagschalen, wie

unter a.

d. Schnellwaagen, Römische
Wangen.

Bei einer größteneinseitigenTragfähigkeit
von 500 G. und weniger. . 7-Z- 2z 5

von mehr als 500 G. bis zu 5K. 10 3 7

- - . 51(. - -201(.... 12z 4 9

- - - K« I - Ic- . . . 5

. - - 50K. · -100K. 17H 6 13

für je 100 K. mehr ein Mehrbetrag von 25 1 2

e. Straßburger Brückenwaagen.

Bis zur größtenTragfähigkeitvon

»

20 I( . . . . . .. 6 2 4
1 Ctr . . . . .. 7-;- 3 5
5 - 10 4 8

10 - 15 5 11
15 20 6 I 14
20 - 25 8

« 17
30 - 30 10 20

für je 10 Ctr. mehr ein Mehrbetrag von 5 2 3

f. Brückenwaagen anderer Kon-

struktion.

Wie unterge,mit Wegfall der Kolumne B.

He



A.

.

B, C.

« - » «l"1r« rü un

Gegenstand fur fur l

Ihnefg

die Eichung. sdie Berichtigung. Stempelung
SSV Sgks Sgr.

g. Für obersehalige Waagen,
Tafelwaagen.

Wie unter a-, mit Wegfall der Kolumne B.

Bei Waagen sind als diejenigenBerichtigungsarbeitem welche unter die

Gebührentaxefallen, nur etwaige Tarirungen der Schalen und der Balken, so-
wie
geringfügigeVerbesserungender Schneiden anzusehen. AnsehnlichereBerich-

tigutågsar
eiten sind innerhalb des Eichungslokalesnichtstatthaft (vergleicheNr. Z.

der orbemerkungen).

VIL Alkoholometer und Thermo-
meterj

Thermometer:Erste Prüfung . . . . . ..
— — 4k

Zweite Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . ..

— — 3

Eichung, d. h. erste,zweitePrüfung,
Stempelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73j — —

Alkoholometer: Erste Prüfung einer

einzelnenSpindel . . . . . . . . . . . . .

—
—- 3z

Zweite Prüfung einer solchen —- —- 133
Eichng einer einzelnenSpindel, d. h.

erste,zweitePrüfung,Stempelung 5 — —

Theri«no-Alkoholometer:Erste Prüfung
einer einzelnenSpindel . . . . . . ..

— — 4zs
Zweite Prüfung einer Spindel «’——— —- 4

,

Dritte Prüfun einer Spindel — —- LI-
Eichung einer pindel. . . . . . . . . ..

’

10 —-
—

Reduktionstabellen und Gebrauchsans
weisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lz —

NachträglichePrüfung zur Ausferti-
gung eines neuen Eichscheinesbei
einer Alkoholometer-oder Thermo-
Alkoholometer-Spindel. . . . . . . ..

—-

"

— - 3
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Vlll. Gasniesser. .

«

—--——-———-———————-———-———-—.-———————

A- B. (!,

für für
für Prüfung

die Eichung Nebenarbeiten. Steslhpielung
Thlr. Sangs-H«Thlr. Sgr. Pf· Thlr. Sgr. Pf.

1. Nasse Gasmesser.
Bis zu einem Betrage des größten

Gasvolumens, welches der »Gasmesser
pro Stunde durchzulassenbestimmt Ist-

.

von 0,25 Kub.-Met. —- 10. —- -— 6. —- — 8. ——

»
- —15.——— —- 7.— —10.—

1. —20.—— —- 8.— —16.—

2. 1.——— —10.—— ——24.—

4. - 1.10.—
«

—- 12. — 1. 2. —

6. - 1. 20.— —- 14. —- 1. 10. ———

Z. 2. s— — —— 16. — 1. 18. —

10· 2. 10.—— — 18. —- 1. 26. —

,

15. - 2. 20.— — 20. —- 2. 4. —-

für je 5 Kub.-Met. und für einen über-

schüssigenBruchtheil dieserQuantität mehr
ein Mehrbetrag von —- 10.——— —— 2. —- —— 8. —

2. Trockene Gasmesser Die Gebühren in Kolumne A. und

ad 1. und 2.

C. sind im doppelten Betrage in An-

satzzu bringen. Die Kolumne B. bleibt
unverändert

Die Kolumne beziehtsich nur auf die mit der Eichung nothwendig
verbundenen Nebenarbeitem fur welche ein den Auslagen und der Leistung ent-

sprechenderBetrag in Anrechnung zu bringen ist, der die obigen Ansätzenicht
übersteigendarf.

Berlin, den 12. Dezember 1869.

Die Normal-Eichungs-Kommissiondes Norddeutschen Bundes.
— Foerster.

.

Berlin, gedrucktin der RövniglichenGeheimen Ober-Hofhuchdruckerei
»R. v- Decker).
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